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an der Universität Duisburg-Essen 

vom 19. September 2024 

 

 
 
Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 des Gesetzes 
über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Hochschulgesetz - HG) vom 16.09.2014 (GV. NRW. 
S. 547), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.12.2023 
(GV. NRW. S. 1278) hat die Universität Duisburg-Essen 
folgende Ordnung erlassen: 
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I. Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 
Geltungsbereich der Prüfungsordnung, 

Modulhandbuch 

(1) Diese Prüfungsordnung gilt für den Bachelorstudi-
engang Wirtschaftsingenieurwesen an der Universität Du-
isburg-Essen. 

(2) Diese Ordnung regelt insbesondere: 

a. besondere Zugangsvoraussetzungen,  

b. das Ziel des Studiums und die Regelstudienzeit,  

c. die Vertiefungsrichtungen sowie die Pflicht- und Wahl-
pflichtmodule,  

d. die wesentlichen Inhalte und Qualifikationsziele der Mo-
dule,  

e. die den Modulen zugeordneten ECTS-Credits, die Lehr-
/Lernformen sowie die Präsenzzeit (lehr-/ lernformenbezo-
gen) in SWS,  

f. die näheren Voraussetzungen der in den Studiengang 
integrierten berufspraktischen Studienphase,  

g. die Teilnahmevoraussetzungen und Prüfungsleistungen 
der Module.  

Die Angaben gemäß Satz 1 Buchstaben c, e, f und g sind 
der Prüfungsordnung als tabellarische Übersicht angefügt. 

Abweichend von Satz 2 können die einzelnen Wahlpflicht-
module sowie die zugehörigen Lehr-/Lernformen, Prä-
senzzeit in SWS, Teilnahmevoraussetzungen und Prü-
fungsleistungen durch Beschluss des Fakultätsrates aus-
schließlich im Modulhandbuch festgelegt werden. Eine ex-
plizite Nennung einzelner Wahlpflichtmodule in der Prü-
fungsordnung wird in diesem Fall durch die Angaben im 
Modulhandbuch ersetzt. 

Diese Prüfungsordnung wird durch ein Modulhandbuch er-
gänzt. Das Modulhandbuch muss mindestens die in der 
Prüfungsordnung als erforderlich ausgewiesenen Anga-
ben enthalten. Darüber hinaus enthält das Modulhandbuch 
detaillierte Beschreibungen der Lehrinhalte, der zu erwer-
benden Kompetenzen, der vorgeschriebenen Prüfungen 
und der Vermittlungsformen. Es ist bei Bedarf und unter 
Berücksichtigung der Vorgaben der Prüfungsordnung an 
diese anzupassen und wird von der Fakultät für Ingenieur-
wissenschaften in elektronischer Form veröffentlicht. 

 

§ 2 
Zugangsvoraussetzungen, Einschreibungshindernis 

(1) Die Berechtigung zum Zugang zum Bachelorstu-
dium wird durch das Zeugnis der Hochschulreife (allge-
meine Hochschulreife oder fachgebundene Hochschul-
reife) oder ein durch Rechtsvorschrift oder ein von der zu-
ständigen staatlichen Stelle als gleichwertig anerkanntes 
Zeugnis erworben. 

(2) Zugang zum Bachelorstudium hat nach § 49 Abs. 4 
HG auch, wer sich in der beruflichen Bildung qualifiziert 
hat. Näheres regelt die Ordnung über den Hochschulzu-
gang für in der beruflichen Bildung Qualifizierte an der Uni-
versität Duisburg-Essen. 

(3) Studienbewerberinnen oder Studienbewerber 
müssen vor Beginn des Studiums hinreichende deutsche 
Sprachkenntnisse gemäß der Ordnung für die Deutsche 
Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer 
Studienbewerber (DSH) nachweisen. 

(4) Im Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwe-
sen gibt es die Vertiefungen „Maschinenbau“ und „Elektro-
technik und Informationstechnik“. Die Studierenden legen 
die Vertiefung bei der Einschreibung fest. Die Vertiefung 
kann gewechselt werden. Eventuell erzielte Fehlversuche 
werden bei gleichen Prüfungen bei einem Wechsel der 
Vertiefung übertragen. § 23 Abs. 2 bleibt unberührt. 

(5) Das Studium im ersten Fachsemester wird zum 
Wintersemester aufgenommen. Die Aufnahme des Studi-
ums in einem höheren Fachsemester ist sowohl zum Win-
ter- als auch zum Sommersemester möglich. 

(6) Hat eine Bewerberin oder ein Bewerber eine nach 
der Prüfungsordnung erforderliche Prüfung in einem Stu-
dien- gang, der eine erhebliche inhaltliche Nähe aufweist, 
an einer Hochschule im Geltungsbereich des Grundgeset-
zes endgültig nicht bestanden, ist eine Zulassung für die-
sen Studiengang nach § 50 HG ausgeschlossen. Über die 
erhebliche inhaltliche Nähe des Studienganges entschei-
det der Prüfungsausschuss. 
 
 

§ 3 
Ziel des Studiums, Zweck der Bachelorprüfung 

(1) Der Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwe-
sen ist ein grundständiger wissenschaftlicher Studiengang, 
der zu einem ersten berufsqualifizierenden akademischen 
Abschluss führt. Der Bachelorstudiengang vermittelt wis-
senschaftliche Grundlagen, Methodenkompetenz und be-
rufsfeldbezogene Kompetenzen. Der Bachelorabschluss 
befähigt zur Aufnahme eines Masterstudiengangs. 

(2) Mit den erfolgreich abgeschlossenen Prüfungen 
und der erfolgreich abgeschlossenen Bachelorarbeit weist 
die oder der Studierende nach, dass sie oder er entspre-
chend dem Deutschen Qualifikationsrahmen für Hoch-
schulabschlüsse die für den Übergang in die Berufspraxis 
oder in einen Masterstudiengang erforderlichen Fach-
kenntnisse besitzt, die fachlichen Zusammenhänge über-
blickt und über die Fähigkeit verfügt, wissenschaftliche Me-
thoden und Erkenntnisse anzuwenden. Die Absolventin-
nen und Absolventen 

• haben ein breites und integriertes Wissen und Ver-

ständnis der wissenschaftlichen Grundlagen ihrer 

Lerngebiete nachgewiesen und 

• verfügen über ein kritisches Verständnis der wichtigs-

ten Theorien, Prinzipien und Methoden ihres Studien-

programms und sind in der Lage, ihr Wissen vertikal 

und horizontal zu vertiefen. 

Die Absolventinnen und Absolventen erwerben durch das 
Studium Wissen und Kompetenzen im Feld der Wirt-
schaftswissenschaften sowie der Ingenieurwissenschaf-
ten, wobei Aspekte interdisziplinärer Aufgabenstellungen 
integrale Bestandteile bilden. Ziel des Studiengangs ist es, 
Studierende auszubilden, die in vielen technischen und 
ökonomischen Arbeitsfeldern eingesetzt werden können, 
insbesondere aber dort, wo technisches und ökonomi-
sches Denken simultan gefragt ist. 

Die Absolventinnen und Absolventen können 

• ihr Wissen und ihr Verstehen auf ihre Tätigkeit oder ih-

ren Beruf anwenden und Problemlösungen und Argu-

mente in ihrem Fachgebiet erarbeiten und weiterentwi-

ckeln, 

• relevante Informationen, insbesondere in ihrem Studi-

enprogramm sammeln, bewerten und interpretieren, 

• daraus wissenschaftlich fundierte Urteile ableiten, 
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welche gesellschaftliche, wissenschaftliche und ethi-

sche Erkenntnisse berücksichtigen, 

• selbständig weiterführende Lernprozesse gestalten, 

• fachbezogene Positionen und Problemlösungen for-

mulieren und argumentativ verteidigen, 

• sich mit Fachvertreterinnen und Fachvertretern und mit 

Laien über Informationen, Ideen, Probleme und Lösun-

gen austauschen, 

• Verantwortung in einem Team übernehmen. 
 
 

§ 4 
Bachelorgrad 

Nach erfolgreichem Abschluss der Bachelorprüfung ver-
leiht die Fakultät für Ingenieurwissenschaften der Universi-
tät Duisburg-Essen den Bachelorgrad „Bachelor of Sci-
ence", abgekürzt „B.Sc.“. 
 

 
§ 5 

Regelstudienzeit, Teilzeitstudium, Modularisierung, 
ECTS-Leistungspunktesystem 

(1) Die generelle Regelstudienzeit im Bachelorstudien-
gang Wirtschaftsingenieurwesen beträgt 7 Semester. 

(2) Ein Studium im Bachelorstudiengang Wirtschaft-
singenieurwesen ist auch als Studium in Teilzeit möglich. 
Die individualisierte Regelstudienzeit für ein Studium in 
Teilzeit gemäß § 62a Abs. 2 HG beträgt maximal 14 Se-
mester. 
 

(3) Der Wechsel zwischen einem Vollzeit- und einem 
Teilzeitstudiengang ist nur während der allgemeinen Rück-
meldefristen möglich. Die Einstufung in das entsprechende 
Fachsemester erfolgt gemäß § 63a Abs. 4 HG durch den 
Prüfungsausschuss. 

(4) Das Studium ist in allen Abschnitten modular auf-
gebaut. Ein Modul bezeichnet eine thematisch und zeitlich 
abgerundete, in sich geschlossene und mit Leistungspunk-
ten belegte Studieneinheit. Module vermitteln eine eigen-
ständige, präzise umschriebene Teilkompetenzen in Be-
zug auf die Gesamtziele des Studiengangs. 

(5) Der für eine erfolgreiche Teilnahme an einem Mo-
dul in der Regel erforderliche Zeitaufwand einer oder eines 
Studierenden (Workload) wird mit einer bestimmten Anzahl 
von Credits ausgedrückt. In den Credits sind Zeiten für die 
Präsenz, die Vor- und Nachbereitung von Lehrveranstal-
tungen, den Prüfungsaufwand und die Prüfungsvorberei-
tungen einschließlich Abschluss- und Studienarbeiten so-
wie gegebenenfalls Praktika enthalten. Die Credits drücken 
keine qualitative Bewertung der Module (d.h. keine Beno-
tung) aus. 

(6) An der Universität Duisburg-Essen wird das Euro-
pean Credit Transfer System (ECTS) angewendet. Der Ba-
chelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen hat in der 
generellen Regelstudienzeit nach Abs. 1 einen Umfang 
von 210 ECTS-Credits.  

(7) Je Semester sind in der Regel 30 Leistungspunkte 
zu Grunde zu legen. Studienpläne können eine Über- und 
Unterschreitung von 3 Credits vorsehen, sofern die Abwei-
chung dort in den folgenden Semestern ausgeglichen wird. 

(8) Für einen ECTS-Credit wird eine Arbeitsbelastung 
(Workload) der Studierenden im Präsenz- und Selbststu-
dium von 30 Stunden angenommen, so dass die Arbeits-
belastung im Vollzeitstudium pro Semester in der 

Vorlesungs- und in der vorlesungsfreien Zeit insgesamt 
900 Stunden beträgt. Dies entspricht 39 Stunden pro Wo-
che bei 46 Wochen pro Jahr. 

(9) Das Bachelorstudium wird nach Inhalt, Niveau und 
Anforderungen so gestaltet, dass es innerhalb der generel-
len Regelstudienzeit vollständig abgeschlossen werden 
kann. 
 

 
§ 6 

Mentoring, Fachstudienberatung 

(1) Den Studierenden wird empfohlen, während des 
Studiums am Mentoringprogramm der Fakultät für Ingeni-
eurwissenschaften teilzunehmen. 

(2) Ziel der Teilnahme am Mentoringprogramm ist der 
Erwerb und der Ausbau von Fähigkeiten zur Selbstorgani-
sation in einem komplexen Umfeld. Das Programm ver-
setzt die Studierenden in die Lage, Organisationsabläufe 
selbständig zu planen und durchzuführen, eigene Kompe-
tenzen aktiv in die Gruppe einzubringen, Ideen für die per-
sönliche Studiengestaltung und für die Berufsfindung zu 
entwickeln, Einblicke in die Strukturen der Berufswelt zu er-
halten und entsprechende Kontakte zu knüpfen. Darüber 
hinaus soll das Mentoringprogramm den Studierendenden 
den Einstieg in die Bachelorstudiengänge sowie in die Stu-
dienumgebung an der Universität Duisburg-Essen und den 
Zugang zu Stipendienprogrammen und wissenschaftli-
chen Netzwerken erleichtern. 

(3) Den Studierenden wird zu Beginn des Studiums 
durch die Koordinationsstelle für das Mentoringprogramm 
der Fakultät eine Mentorin oder ein Mentor zugewiesen. 
Die Mentorin oder der Mentor kann gewechselt werden. 
Das Mentoringprogramm besteht aus regelmäßigen, min-
destens einmal im Semester stattfindenden Einzel- oder 
Gruppengesprächen zwischen Mentorin oder Mentor und 
Studierenden.  

(4) Die zuständige Fakultät berät die oder den Studie-
renden in allen Fragen des Fachstudiums. Bei der Fach-
studienberatung ist die persönliche Situation der oder des 
Studierenden angemessen zu berücksichtigen. Studie-
rende mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen 
sowie Beratende können die entsprechenden Beauftrag-
ten einbeziehen. Bei entsprechendem Bedarf können wei-
tere UDE-spezifische Beratungsstellen (z. B. ABZ) hinzu-
gezogen werden. 
 

 
§ 7 

Lehr- und Lernformen 

(1) In dem Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieur-

wesen sind folgende Lehrveranstaltungsarten bzw. Lehr-

/Lernformen möglich: 

a. Vorlesung 

b. Übung 

c. Praktische Übung 

d. Sprachkurs 

e. Seminar 

f. Kolloquium 

g. Praktikum 

h. Externes Praktikum 

i. Projekt 

j. Exkursion 
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k. E-Learning/Blended Learning 

l. Tutorien 

m. Selbststudium 

Vorlesungen bieten in der Art eines Vortrages eine zusam-
menhängende Darstellung von Grund- und Spezialwissen 
sowie von methodischen Kenntnissen. 

Übungen dienen primär der Aufarbeitung und Vertiefung 
von in anderen Veranstaltungen (insbesondere Vorlesun-
gen) vermittelten Inhalten und Methoden anhand geeigne-
ter Beispiele durch die Lehrenden. 

Praktische Übungen haben anwendungsorientierten Cha-
rakter und dienen dem Einüben bzw. dem Transfer ausge-
wählter Wissens- und Könnensbereiche des jeweiligen 
Studienfachs in kleinen Gruppen. 

Sprachkurse dienen dem Erwerb und der Erweiterung von 
sprachpraktischen Fertigkeiten, insbesondere der mündli-
chen und schriftlichen Kommunikation in der jeweiligen 
Fremdsprache. 

Seminare bieten die Möglichkeit einer aktiven Beschäfti-
gung mit einem wissenschaftlichen Problem. Die Beteili-
gung besteht in der Präsentation eines eigenen Beitrages 
zu einzelnen Sachfragen, in kontroverser Diskussion oder 
in aneignender Interpretation. 

Kolloquien dienen dem offenen, auch interdisziplinären 
wissenschaftlichen Diskurs. Sie beabsichtigen einen offe-
nen Gedankenaustausch. Sie können jedoch auch aus ei-
nem Vortrag über eine wissenschaftliche Arbeit und einer 
darauf basierenden Diskussion bestehen. 

Praktika eignen sich dazu, die Inhalte und Methoden eines 
Faches anhand von Experimenten exemplarisch darzustel-
len und die Studierenden mit den experimentellen Metho-
den eines Faches vertraut zu machen. Hierbei sollen auch 
die Planung von Versuchen und die sinnvolle Auswertung 
der Versuchsergebnisse eingeübt und die Experimente 
selbstständig durchgeführt, protokolliert und ausgewertet 
werden. 

Externe Praktika dienen der Erkundung einschlägiger Be-
rufsfelder und der Erprobung und praktischen Vertiefung 
der im Studium erworbenen Kompetenzen. 

Projekte dienen zur praktischen Durchführung empirischer 
und theoretischer Arbeiten. Sie umfassen die geplante und 
organisierte, eigenständige Bearbeitung von Themenstel-
lungen alleine oder in einer Arbeitsgruppe (Projektteam). 
Das Projektteam organisiert die interne Arbeitsteilung 
selbst. Die Projektarbeit schließt Projektplanung, Projektor-
ganisation, Projektdurchführung und Reflexion von Projekt-
fortschritten in einem Plenum sowie die Präsentation und 
Diskussion von Projektergebnissen ein. Projektbezogene 
Problemstellungen werden im Team bearbeitet, dokumen-
tiert und präsentiert. 

Exkursionen veranschaulichen an geeigneten Orten As-
pekte des Studiums. Exkursionen ermöglichen im direkten 
Kontakt mit Objekten oder Personen die Auseinanderset-
zung mit wissenschaftlichen Fragestellungen. Die Erkennt-
nisse werden dokumentiert und ausgewertet. 

E-Learning/Blended Learning dient der didaktischen Ver-
bindung traditioneller Präsenzveranstaltungen mit Online-
phasen. Bei dieser Lernform werden verschiedene Lern-
methoden und Medien miteinander kombiniert. 

Tutorien dienen der Unterstützung Studierender und stu-
dentischer Arbeitsgruppen im Studium insbesondere bei 
der Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten sowie der 
Vertiefung und Ergänzung der Inhalte von 

Lehrveranstaltungen. 

(2) Für Exkursionen, Sprachkurse, Praktika, prakti-
sche Übungen oder vergleichbare Lehrveranstaltungen 
kann der Studienplan (siehe die Anlagen zu dieser Prü-
fungsordnung) die Pflicht der Studierenden zur regelmäßi-
gen Anwesenheit in der Lehrveranstaltung als Teilnahme-
voraussetzung zu Modulprüfungen vorsehen. 

(3) Nach Maßgabe des Studienplans (siehe die Anla-
gen zu dieser Prüfungsordnung) kann die Pflicht zur akti-
ven Teilnahme in Lehrveranstaltungen als Prüfungsleis-
tung gem. § 14 Abs. 6 vorgesehen werden. Die Bedingun-
gen an die aktive Teilnahme werden zu Beginn jeder Ver-
anstaltung bekannt gegeben. Im Modulhandbuch sind die 
Form der Erbringung einer aktiven Teilnahme sowie ggf. 
Benotung und Gewichtung der Bewertung aufzunehmen. 

(4) Lehrveranstaltungen können ganz oder zum Teil in 
einer Fremdsprache durchgeführt werden. 
 
 

§ 8 
Zulassungsbeschränkungen für einzelne Lehrveran-

staltungen 

(1) Die Teilnahme an einzelnen Lehrveranstaltungen 
kann beschränkt werden, wenn wegen deren Art und 
Zweck oder aus sonstigen Gründen von Lehre und For-
schung eine Begrenzung der Teilnehmerzahl erforderlich 
ist. Über die Teilnahmebeschränkung entscheidet auf An-
trag der oder des Lehrenden die Dekanin oder der Dekan 
im Benehmen mit dem Prüfungsausschuss; bei Veranstal-
tungen des Instituts für wissenschaftliche Schlüsselkom-
petenzen (IwiS) entscheidet die Direktorin oder der Direk-
tor. 

(2) Liegen die Voraussetzungen des Abs. 1 vor und 
übersteigt die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber die 
Aufnahmefähigkeit, regelt auf Antrag der oder des Lehren-
den der Prüfungsausschuss den Zugang; bei Veranstal-
tungen des Instituts für wissenschaftliche Schlüsselkom-
petenzen (IwiS) entscheidet die Direktorin oder der Direk-
tor. Dabei sind die Bewerberinnen und Bewerber, die sich 
innerhalb einer zu setzenden Frist rechtzeitig angemel-
det haben, in folgender Reihenfolge zu berücksichtigen: 

a) Studierende, die an der Universität Duisburg-Essen für 
den Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen 
eingeschrieben und nach dem Studienplan und ihrem 
Studienverlauf auf den Besuch der Lehrveranstaltung 
zu diesem Zeitpunkt angewiesen sind. 

b) Studierende, die an der Universität Duisburg-Essen für 
den Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen 
eingeschrieben, aber nach dem Studienplan und ihrem 
Studienverlauf auf den Besuch der Lehrveranstaltung 
zu diesem Zeitpunkt nicht angewiesen sind. 

Innerhalb der Gruppen nach Buchstabe a oder b erfolgt die 
Auswahl nach einem transparenten Kriterium, welches der 
jeweilige Prüfer gemeinsam mit dem Prüfungsausschuss 
festlegt. 

(3) Die Fakultät für Ingenieurwissenschaften kann für 
Studierende anderer Studiengänge das Recht zum Besuch 
von Lehrveranstaltungen generell beschränken, wenn 
ohne diese Beschränkung eine ordnungsgemäße Ausbil-
dung der für einen Studiengang eingeschriebenen Studie-
renden nicht gewährleistet werden kann. Die Regelung gilt 
auch für Zweithörerinnen und Zweithörer im Sinne des § 52 
Abs. 1 Satz 2 HG. 

(4) Für Studierende in besonderen Situationen ge-
mäß §°22 dieser Ordnung sowie für Studierende, die zu-
gleich eine Studienassistenz wahrnehmen, können auf 
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Antrag Ausnahmen zugelassen werden. 

(5) Zulassungsvoraussetzung für Prüfungen in teilnah-
mebeschränkten Lehrveranstaltungen ist die Zulassung zu 
der zugrundeliegenden Lehrveranstaltung. 
 

 
§ 9 

Studienumfang, Ergänzungsbereich, technisches In-
dustriepflichtpraktikum 

(1) Das Bachelorstudium gliedert sich in fachspezifi-
sche Pflicht- und Wahlpflichtmodule, die Module E1, E2 
und E3 des Ergänzungsbereiches sowie die Bachelorar-
beit. 

(2) Die Credits verteilen sich wie folgt: 

• 166 ECTS-Credits (Vertiefung Maschinenbau) bzw. 
167 ECTS-Credits (Vertiefung Elektrotechnik und In-
formationstechnik) auf die fachspezifischen Module; 

• 30 ECTS-Credits (Vertiefung Maschinenbau) bzw. 
29 ECTS-Credits (Vertiefung Elektrotechnik und Infor-
mationstechnik) auf den Ergänzungsbereich und 

• 14 ECTS-Credits auf die Bachelorarbeit (12 ECTS) mit 
Kolloquium (2 ECTS). 

(3) Während des Studiums ist ein technisches Indust-
riepflichtpraktikum nach Maßgabe der folgenden Bestim-
mungen zu absolvieren: 

a. Das Industriepraktikum soll das Studium ergänzen und 
erworbene theoretische Kenntnisse in ihrem Praxisbe-
zug vertiefen. Die Praktikantin oder der Praktikant soll 
einzelne Bereiche eines Industrieunternehmens ken-
nenlernen und dabei das im Studium erworbene Wis-
sen umzusetzen. Ein weiterer wesentlicher Aspekt liegt 
im Erfassen der soziologischen Seite des unternehme-
rischen Geschehens. Die Praktikantin oder der Prakti-
kant muss den Betrieb auch als Sozialstruktur verste-
hen und das Verhältnis Führungskräfte - Mitarbeiter 
kennen lernen, um so ihre oder seine künftige Stellung 
und Wirkungsmöglichkeit richtig einzuordnen. 

b. Das Industriepraktikum kann ganz oder teilweise in ei-
nem vergleichbaren ausländischen Betrieb absolviert 
werden. 

c. Das technisches Industriepraktikum hat einen Umfang 
von 12 Wochen. Die berufspraktische Tätigkeit kann in 
mehrere zeitlich getrennten Abschnitte unterteilt wer-
den. Ausgefallene Arbeitstage durch Urlaub, Krankheit 
oder andere Fehlzeiten werden bei der Berechnung der 
Dauer der berufspraktischen Tätigkeit nicht berücksich-
tigt. 

d. Über die berufspraktische Tätigkeit hat die Praktikantin 
oder der Praktikant ein in deutscher oder englischer 
Sprache verfasstes Berichtsheft (DIN-A4) anzufertigen, 
in dem laufend durch selbst erstellte Kurztexte, Skiz-
zen, Schaltpläne u. ä. über eigene Arbeiten und Be-
obachtungen berichtet wird, anzufertigen. Durch die 
Anfertigung des Berichtsheftes soll die Praktikantin o- 
der der Praktikant zeigen, dass sie oder er technische 
Sachverhalte prägnant darstellen kann. Der jeweilige 
Bericht muss die gründliche Beschäftigung mit der Tä-
tigkeit erkennen lassen. Näheres regeln die Prakti-
kumsrichtlinien (s. Abs. 3g). 

e. Über die berufspraktische Tätigkeit ist der Praktikantin 
oder dem Praktikanten von dem ausbildenden Betrieb 
ein Zeugnis oder eine Bescheinigung auszustellen. Das 
Zeugnis oder die Bescheinigung muss die Bezeichnung 
des Ausbildungsbetriebs, die Abteilung, den 

Ausbildungsort, Angaben zur Person und Stellung des 
Unterzeichnenden, die detaillierten Tätigkeitsbereiche, 
die zeitliche Dauer sowie Angaben zu Fehltagen enthal-
ten. Das Zeugnis muss auf dem Briefpapier des Be-
triebs gedruckt sein und die vollständigen Kontaktda-
ten des Betriebs sowie des Unterzeichnenden auswei-
sen. Bescheinigungen und Zeugnisse der berufsprak-
tischen Tätigkeit in Ländern, die nicht der EU angehö-
ren, müssen in der jeweiligen Amtssprache im Original 
sowie in deren beglaubigter Übersetzung ins Deutsche 
im Original vorgelegt werden. Die Übersetzung und no-
tarielle Beglaubigung müssen in Deutschland vorge-
nommen werden. 

f. Über den Nachweis der erfolgreichen Teilnahme am In-
dustriepraktikum entscheidet der Prüfungsausschuss. 
Der Prüfungsausschuss kann sich hierzu einer von der 
Fakultät für Ingenieurwissenschaften eingerichteten 
Praktikantenstelle bedienen. Die erfolgreiche Teil-
nahme gilt als nachgewiesen, wenn die Unterlagen ge-
mäß Buchstaben d. und e. vorgelegt worden sind. Im 
Falle der erfolgreichen Teilnahme erhalten die Studie-
renden 12 ECTS-Credits. 

g. Die Fakultät erlässt Richtlinien zu geeigneten Prakti-
kumsbetrieben, zum Nachweis sowie zu den Dokumen-
tationserfordernissen der erfolgreichen Teilnahme und 
zur Anerkennung berufspraktischer Tätigkeiten sowie 
der diesbezüglichen Fristen. 

(4) Die Studierenden können Module innerhalb ei-
nes Wahlpflichtbereichs frei kombinieren. Die Fakultät für 
Ingenieurwissenschaften schlägt den Studierenden dar-
über hinaus Kombinationsmöglichkeiten vor, sogenannte 
Studienprofile (Anlage 6). Die Studienprofile werden im 
Diploma Supplement ausgewiesen, wenn alle zugehörigen 
Leistungen erfolgreich erbracht wurden. 

(5) Für jede Studierende und jeden Studierenden 
wird im Bereich Prüfungswesen ein Credit-Konto zur Doku-
mentation der erbrachten Leistungen eingerichtet und ge-
führt. 
 

 
§ 10 

Prüfungsausschuss 

(1) Für die Organisation der Prüfungen und für sich 
aus dieser Prüfungsordnung ergebenden prüfungsbezoge-
nen Aufgaben bildet die Fakultät für Ingenieurwissenschaf-
ten einen Prüfungsausschuss. 

(2) Der Fakultätsrat der Fakultät für Ingenieurwissen-
schaften wählt auf Vorschlag der Statusgruppen die Mit-
glieder in den Prüfungsausschuss für den Studiengang, 
der sich wie folgt zusammensetzt: 

• vier Mitglieder aus der Gruppe der Hochschullehrerin-
nen und Hochschullehrer, 

• ein Mitglied aus der Gruppe der akademischen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, 

• zwei Mitglieder aus der Gruppe der Studierenden. 
 
Die Vorsitzende oder der Vorsitzende wird aus der Gruppe 
der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer von den 
stimmberechtigten Mitgliedern des Prüfungsausschusses 
gewählt. Die weiteren Mitglieder aus der Gruppe der Hoch-
schullehrerinnen und Hochschullehrer sind stellvertre-
tende Vorsitzende. 

Die Amtszeit der Mitglieder aus der Gruppe der Hochschul-
lehrerinnen und Hochschullehrer und aus der Gruppe der 
akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beträgt 
zwei Jahre, die Amtszeit der studentischen Mitglieder ein 
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Jahr. Wiederwahl ist zulässig. 

(3) Der Prüfungsausschuss ist Behörde im Sinne des 
Verwaltungsverfahrens- und des Verwaltungsprozess- 
rechts. 

(4) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die 
Bestimmungen der Prüfungsordnung eingehalten werden 
und sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der Prü-
fungen. Er ist insbesondere zuständig für die Entschei-
dung über Widersprüche gegen in Prüfungsverfahren ge-
troffene Entscheidungen. 

(5) Der Prüfungsausschuss gibt Anregungen zur Re-
form der Prüfungsordnung und der Studienpläne. 

(6) Der Prüfungsausschuss kann die Erledigung seiner 
Aufgaben für alle Regelfälle (insbesondere Festlegung von 
Prüfungsterminen, Bestellung der Prüfenden und Beisit-
zenden, Anerkennungsverfahren, Nachteilsausgleich und 
Prüfungsbedingungen für Studierende in besonderen Situ-
ationen, Einsicht in Prüfungsakten) auf die Vorsitzende 
oder den Vorsitzenden oder die stellvertretenden Vorsit-
zenden übertragen; dies gilt nicht für Entscheidungen über 
Widersprüche. 

Die oder der Vorsitzende kann in unaufschiebbaren Ange-
legenheiten allein entscheiden (Eilentscheid). Die oder der 
Vorsitzende unterrichtet den Prüfungsausschuss spätes-
tens in dessen nächster Sitzung über die Entscheidung. 

(7) Die oder der Vorsitzende beruft den Prüfungsaus-
schuss ein. Der Prüfungsausschuss muss einberufen wer- 
den, wenn es von mindestens einem Mitglied des Prü-
fungsausschusses oder einem Mitglied des Dekanats einer 
beteiligten Fakultät verlangt wird. Die Sitzungen des Prü-
fungsausschusses können in elektronischer Kommunika-
tion, insbesondere per Videokonferenz stattfinden. Be-
schlüsse können in elektronischer Form gefasst werden. 
Die Entscheidung trifft die oder der Vorsitzende. Be-
schlüsse des Prüfungsausschusses können auch als Ab-
stimmungsverfahren außerhalb einer Sitzung im Umlauf-
verfahren durch schriftliche Stimmabgabe oder Stimmab-
gabe per E-Mail oder in besonderen Fällen in Telefon- oder 
Videokonferenzen oder unter Nutzung anderer elektroni-
scher Kommunikationsverfahren gefasst werden, wenn 
kein Mitglied des Gremiums der Beschlussfassung wider-
spricht. Die Teilnahme an der Beschlussfassung steht der 
Zustimmung zur Form der Beschlussfassung gleich. Die in 
einem solchen Verfahren gefassten Beschlüsse sind un-
verzüglich zu protokollieren. 

(8) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn 
neben der oder dem Vorsitzenden oder einer stellvertreten-
den Vorsitzenden oder einem stellvertretenden Vorsitzen-
den mindestens ein weiteres Mitglied aus der Gruppe der 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer sowie mindes-
tens ein weiteres stimmberechtigtes Mitglied anwesend 
sind. Er beschließt mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet die Stimme der Vorsitzenden oder 
des Vorsitzenden. Die Stellvertreterinnen bzw. Stellvertre-
ter der Mitglieder können mit beratender Stimme an den 
Sitzungen teilnehmen. Die studentischen Mitglieder des 
Prüfungsausschusses sind bei der Bewertung und der An-
erkennung von Prüfungsleistungen von der Beratung und 
der Beschlussfassung ausgeschlossen. 

(9) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben 
das Recht, der Abnahme von Prüfungen beizuwohnen. 

(10) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht 
öffentlich. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und 
ihre Vertreterinnen und Vertreter unterliegen der Amtsver-
schwiegenheit. Sofern sie nicht Angehörige des öffentli-
chen Dienstes sind, werden sie von der oder dem 

Vorsitzenden des Prüfungsausschusses nach dem Gesetz 
über die förmliche Verpflichtung nicht beamteter Personen 
(Verpflichtungsgesetz) zur Verschwiegenheit verpflichtet. 

(11) Die oder der Vorsitzende wird bei der Erledigung ih-
rer oder seiner Aufgaben von dem Bereich Prüfungswesen 
unterstützt. 

 
§ 11 

Anerkennung von Leistungen, Einstufung in höhere 
Fachsemester 

(1) Prüfungsleistungen, die in einem anderen Studien-
gang derselben Hochschule, in Studiengängen an ande-
ren staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen, 
an staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakade-
mien oder in Studiengängen an ausländischen staatlichen 
oder staatlich anerkannten Hochschulen erbracht worden 
sind, werden auf Antrag anerkannt, sofern hinsichtlich der 
erworbenen Kompetenzen kein wesentlicher Unterschied 
zu den Leistungen besteht, die ersetzt werden. Die Aner-
kennung im Sinne des Satzes 1 dient der Fortsetzung des 
Studiums und dem Ablegen von Prüfungen. 

Äquivalenzvereinbarungen und Abkommen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und anderen Staaten über 
Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich, die Studierende 
ausländischer Staaten abweichend von Satz 1 begünsti-
gen, gehen den Regelungen des Satz 1 vor. 

(2) Auf Antrag können auf andere Weise als durch ein 
Studium erworbene Kenntnisse und Qualifikationen auf 
der Grundlage vorgelegter Unterlagen auf bis zur Hälfte 
der insgesamt nachzuweisenden ECTS-Credits anerkannt 
werden, wenn diese Kenntnisse und Qualifikationen den 
Prüfungsleistungen, die sie ersetzen sollen, nach Inhalt 
und Niveau gleichwertig sind. 

(3) Es obliegt der antragstellenden Person, die erforderli-
chen Informationen über die anzuerkennende Leistung be-
reitzustellen. Die Unterlagen müssen in Fällen des Abs. 1 
Aussagen zu den erworbenen Kompetenzen sowie in Fäl-
len des Abs. 2 zum Inhalt und Niveau der Leistungen 
enthalten, die anerkannt werden sollen. Die Unterlagen 
sind im Bereich Prüfungswesen einzureichen. 

(4) Zuständig für Anerkennungen nach den Absätzen 1 
und 2 sowie für die Durchführung der Einstufungsprüfung 
nach Abs. 7 ist der Prüfungsausschuss. Über Anträge auf 
Anerkennung von Leistungen nach den Absätzen 1 und 2 
soll innerhalb einer Frist von 9 Wochen ab Antragstellung 
entschieden werden. Vor Feststellungen über die Gleich-
wertigkeit im Sinne des § 63a HG kann das zuständige 
Fachgebiet gehört werden. In Verfahren nach Abs. 1 trägt 
der Prüfungsausschuss die Beweislast dafür, dass ein An-
trag die Voraussetzung des Abs. 1 für die Anerkennung 
nicht erfüllt. 

(5) Werden Prüfungsleistungen anerkannt, so sind, so-weit 
die Notensysteme vergleichbar sind, die Noten zu über-
nehmen und die nach dieser Prüfungsordnung vorgesehe-
nen Credits zu vergeben. Die übernommenen Noten sind 
in die Berechnung der Modulnoten und der Gesamtnote 
einzubeziehen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird 
der Vermerk "bestanden" aufgenommen. Diese Bewer-
tung wird nicht in die Berechnung der Modulnote und der 
Gesamtnote einbezogen. Die Anerkennung wird im 
Transcript of Records mit Fußnote gekennzeichnet. 

(6) Lehnt der Prüfungsausschuss einen Antrag auf Aner-
kennung ab, erhalten die Studierenden einen begründeten 
Bescheid mit Rechtsbehelfsbelehrung. Wird die auf Grund 
eines Antrags im Sinne des § 63a Absatz 5 HG begehrte 
Anerkennung versagt, kann unbeschadet der verfahrens- 
oder prozessrechtlichen Fristen die antragstellende 
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Person eine Überprüfung der Entscheidung durch das 
Rektorat beantragen. Der Antrag nach Satz 2 ist zu be-
gründen und in Textform im Bereich Prüfungswesen ein-
zureichen. 

(7) Studienbewerberinnen und Studienbewerbern, die auf 
Grund einer Einstufungsprüfung gemäß § 49 Abs. 12 HG 
berechtigt sind, das Studium in einem höheren Fachse-
mester aufzunehmen, werden die in der Einstufungsprü-
fung nachgewiesenen Kenntnisse und Fähigkeiten auf Prü-
fungsleistungen anerkannt. Der Prüfungsausschuss be-
stellt für die Durchführung der Einstufungsprüfung eine aus 
zwei Prüferinnen oder Prüfern bestehende Prüfungskom-
mission. Die Feststellungen im Zeugnis über die Einstu-
fungsprüfung sind für den Prüfungsausschuss bindend. 
 

 
§ 12 

Prüferinnen, Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer 

(1) Zu Prüferinnen und Prüfern dürfen nur Hochschul-
lehrerinnen und Hochschullehrer, Hochschuldozentinnen 
und Hochschuldozenten, Lehrbeauftragte, Privatdozentin-
nen und Privatdozenten sowie wissenschaftliche Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter und Lehrkräfte für besondere Auf-
gaben bestellt werden, die mindestens die entsprechende 
Masterprüfung oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt 
und eine Lehrtätigkeit ausgeübt haben. Zur Beisitzerin 
oder zum Beisitzer darf nur bestellt werden, wer mindes-
tens die entsprechende Bachelorprüfung oder eine ver-
gleichbare Prüfung abgelegt hat. 

(2) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüferinnen 
und Prüfer sowie die Beisitzerinnen und Beisitzer. Die Be-
stellung der Beisitzerinnen und Beisitzer kann den Prüferin-
nen und Prüfern übertragen werden. Zu Prüferinnen und 
Prüfern werden in der Regel Personen gemäß Absatz 1 
Satz 1 bestellt, die an der Universität Duisburg-Essen leh-
ren oder gelehrt haben. 

(3) Die Prüferinnen und Prüfer sind in ihrer Prüfungstä-
tigkeit unabhängig. Ihnen obliegt die inhaltliche Vorberei-
tung und Durchführung der Prüfungen. Sie entscheiden 
und informieren auch über die Hilfsmittel, die zur Erbrin-
gung der Prüfungsleistungen benutzt werden dürfen. 

(4) Die Studierenden können für die Bachelorarbeit je-
weils die erste Prüferin oder den ersten Prüfer (Betreuerin 
oder Betreuer) vorschlagen. Auf die Vorschläge soll nach 
Möglichkeit Rücksicht genommen werden. Die Vorschläge 
begründen jedoch keinen Anspruch. 
 
 
 

II. Bachelorprüfung 
 
 

§ 13 
Zulassung zur Teilnahme an Prüfungen 

(1) Zu Prüfungen kann nur zugelassen werden, wer in 
dem Semester, in dem sie oder er sich zur Prüfung meldet 
oder die Prüfung ablegt, im Bachelorstudiengang Wirt-
schaftsingenieurwesen an der Universität Duisburg-Essen 
immatrikuliert oder als Zweithörerin oder als Zweithörer zu-
gelassen ist und 

a) nicht beurlaubt ist; ausgenommen sind Beurlaubungen 
bei Studierenden in besonderen Situationen und bei 
Wiederholungsprüfungen, wenn diese die Folge eines 
Auslands- oder Praxissemesters sind, für das beurlaubt 
worden ist, 

b) sich gemäß § 15 Abs. 3 ordnungsgemäß angemeldet 
hat und 

c) über die in der Prüfungsordnung festgelegten Teilnah-
mevoraussetzungen für die Zulassung verfügt. 

Sind Teilnahmevoraussetzungen zum Zeitpunkt der Mel-
dung zur Prüfung noch nicht erbracht, kann die Zulassung 
unter dem Vorbehalt des rechtzeitigen Nachweises der 
Teilnahmevoraussetzung erfolgen. Die Zulassung gilt so-
lange als erteilt, wie sie nicht durch den Prüfungsaus-
schuss zurückgenommen oder widerrufen worden ist. 

(2) Die Zulassung zur Teilnahme an Prüfungen ist zu 
verweigern, wenn: 

a) die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht vorliegen, 

b) die oder der Studierende an einer Hochschule im Gel-
tungsbereich des Grundgesetzes bereits eine Prüfung 
in dem gewählten Studiengang oder einem Studien-
gang, der eine erhebliche inhaltliche Nähe aufweist, 
eine nach dieser Prüfungsordnung vorgesehene Prü-
fung endgültig nicht bestanden hat oder 

c) die oder der Studierende sich bereits an einer Hoch-
schule im Geltungsbereich des Grundgesetzes in ei-
nem Prüfungsverfahren in dem gewählten Studiengang 
oder einem Studiengang, der eine erhebliche inhaltli-
che Nähe aufweist, befindet. 

(3) Diese Regelung gilt für alle Modulprüfungen. 
 

 
§ 14 

Struktur der Prüfung, Form der Modulprüfungen, 
Wahlmöglichkeiten 

(1) Die Bachelorprüfung besteht aus Modulprüfungen 
und der Bachelorarbeit sowie dem dazugehörigen Kollo-
quium zur Bachelorarbeit. 

(2) Modulprüfungen ermöglichen eine aussagekräftige 
Überprüfung der erreichten Lernergebnisse. Sie sind mo-
dulbezogen und kompetenzorientiert. Im Rahmen dieser 
Prüfungen soll die oder der Studierende zeigen, dass sie 
oder er die vermittelten Inhalte und Methoden im Wesentli-
chen beherrscht und die erworbenen Kompetenzen an- 
wenden kann. Module sind in der Regel mit nur einer Prü-
fung abzuschließen. 

(3) Die Modulprüfungen werden studienbegleitend er-
bracht und schließen das jeweilige Modul ab. 

(4) Modulprüfungen können nach Maßgabe des Studien-
plans (siehe die Anlagen zu dieser Prüfungsordnung) ins-
gesamt oder teilweise in englischer Sprache abgenommen 
werden. 

(5) Die Modulprüfungen werden benotet. Ausnahmen be-
stehen für Leistungen in den Modulen E1: Schlüsselkom-
petenzen mit Ausnahme der Sprachkurse und E3: Studium 
liberale. 

(6) Die Modulprüfungen können 

a) als mündliche Prüfung, 

b) schriftlich als Klausurarbeit, 

c) als Hausarbeit, Seminararbeit oder Protokoll, 

d) als Vortrag, Referat oder Präsentation (ggf. als Prü-
fungsleistung in der Gruppe), 

e) als Kolloquium (bestehend aus einem Vortrag über eine 
wissenschaftliche Arbeit und einer darauf basierenden 
Diskussion), 

f) als Portfolioprüfung, 

g) als experimentelle Arbeit 
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h) als Forschungsbericht, Projektbericht, Testat oder 

i) als Kombination der Prüfungsformen a) bis h) unter Be-
achtung von Abs. 2 S. 3 erbracht werden. 

Die Hochschulprüfungen gemäß Satz 1 können auch in 
elektronischer Form oder in elektronischer Kommunikation 
abgelegt werden; die Entscheidung hierüber trifft die Prü-
ferin oder der Prüfer. Die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten zum Zweck der ordnungsgemäßen Durchfüh-
rung der Prüfung richtet sich nach den Bestimmungen der 
Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments 
und des Rates zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Da-
tenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 
(DS-GVO) und des Datenschutzgesetzes Nordrhein-West-
falen (DSG NRW). 

(7) Die Prüfungsformen der Module sind in der Prü-
fungsordnung geregelt. Die konkreten Prüfungsanforde-
rungen sind im Modulhandbuch beschrieben. Die Studie-
renden sind zu Beginn der Lehr-/Lernform von der jeweili-
gen Dozentin oder dem jeweiligen Dozenten über die Form 
und den zeitlichen Umfang der Modulprüfung in Kenntnis 
zu setzen. 

(8) Neben den Modulprüfungen können auch Studien-
leistungen gefordert werden. Die Studienleistungen dienen 
der individuellen Lernstandskontrolle der Studierenden. Sie 
können nach Maßgabe des Studienplans (siehe die Anla-
gen zu dieser Prüfungsordnung) als Prüfungsvorleistun-
gen Teilnahmevoraussetzungen zu Modulprüfungen oder 
in Ausnahmefällen Voraussetzung für den Abschluss ei-
nes Moduls sein. Die Studienleistungen werden nach 
Form und Umfang im Modulhandbuch beschrieben. Die 
Regelung zur Anmeldung zu und zur Wiederholung von 
Prüfungen findet keine Anwendung. Die Bewertung der 
Studienleistung bleibt bei der Bildung der Modulnoten un-
berücksichtigt. 
 
 

§ 15 
Fristen zur Anmeldung und Abmeldung für Prüfun-

gen, Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse 

(1) Eine studienbegleitende Prüfung gemäß der §§ 16 
und 17 wird spätestens in der vorlesungsfreien Zeit nach 
dem Ende der jeweiligen Lehr-/Lernform des Moduls ange-
boten. Die Prüfungstermine sollen so angesetzt werden, 
dass infolge der Terminierung keine Lehrveranstaltungen 
ausfallen. Die Termine werden vom Prüfungsausschuss 
bzw. von der Leitung der Einrichtung, die die Prüfung orga-
nisiert, mindestens sechs Wochen vor dem Prüfungstermin 
bekannt gegeben. 

(2) Die oder der Studierende ist verpflichtet, sich über 
die Prüfungstermine zu informieren.  

(3) Die oder der Studierende muss sich zu allen Klau-
surprüfungen und mündlichen Prüfungen innerhalb des 
Anmeldezeitraums in der fünften und der sechsten Vorle-
sungswoche im Onlineportal der Universität anmelden 
(Ausschlussfrist). Form und Frist für die Anmeldung zu an-
deren Prüfungen bestimmt der Prüfungsausschuss. 

(4) Eine Abmeldung von einer Prüfung hat von der 
oder dem Studierenden spätestens eine Woche vor dem 
Prüfungstermin zu erfolgen (Ausschlussfrist). Bei weiteren 
Prüfungsleistungen im Sinne des § 18 ist eine Abmeldung 
von der Prüfung nach Ausgabe des Prüfungsthemas nicht 
mehr zulässig. 

(5) Sämtliche Prüfungsergebnisse werden der oder 
dem Studierenden unverzüglich nach der Bewertung per 
Eintrag in die Datenbank der elektronischen 

Prüfungsverwaltung oder in sonstiger geeigneter Form in-
dividuell bekannt gegeben. Die Studierenden erhalten 
über den Eintrag in die Datenbank eine E-Mail an die von 
der Universität zugewiesene E-Mailadresse. Im Fall der Er-
fassung in der elektronischen Prüfungsverwaltung gilt das 
Prüfungsergebnis zwei Wochen nach Eintrag in die Daten-
bank als bekannt gegeben. § 16 Abs. 5 bleibt unberührt. 
 

 
§ 16 

Mündliche Prüfungen 

(1) In einer mündlichen Prüfung soll die Kandidatin oder 
der Kandidat nachweisen, dass sie oder er die Zusammen-
hänge des Prüfungsgebietes kennt und spezielle Frage-
stellungen in diese Zusammenhänge einzuordnen ver-
mag. Durch die mündliche Prüfung soll ferner festgestellt 
werden, ob sie oder er über breites Grundlagenwissen ver-
fügt. 

(2) Mündliche Prüfungen werden in der Regel vor min-
destens einer Prüferin oder einem Prüfer und in Gegenwart 
einer Beisitzerin oder eines Beisitzers als Einzelprüfung 
oder Gruppenprüfung abgelegt. Vor der Festsetzung der 
Note nach dem Bewertungsschema in § 24 ist die Beisit-
zerin oder der Beisitzer zu hören. Mündliche Prüfungen, 
mit denen ein Studiengang abgeschlossen wird oder bei 
deren endgültigem Nichtbestehen keine Ausgleichsmög-
lichkeit besteht, sind von zwei Prüferinnen oder Prüfern im 
Sinne des §12 Abs. 1 Satz 1 zu bewerten. 

(3) Bei einer mündlichen Prüfung als Gruppenprüfung 
dürfen nicht mehr als fünf Studierende gleichzeitig geprüft 
werden. In Gruppenprüfungen muss der individuelle Bei-
trag jedes einzelnen Gruppenmitglieds klar erkennbar, ein-
deutig abgrenzbar und bewertbar sein. 

(4) Mündliche Prüfungen dauern mindestens 10 Minu-
ten und höchstens 45 Minuten pro Kandidatin oder Kandi-
dat. In begründeten Fällen kann von diesem Zeitrahmen 
abgewichen werden. 

(5) Im Rahmen der mündlichen Prüfungen können 
auch Aufgaben in angemessenem Umfang zur schriftlichen 
Behandlung gestellt werden, wenn dadurch der mündliche 
Charakter der Prüfung nicht aufgehoben wird. 

(6) Die wesentlichen Gegenstände und das Ergebnis 
einer mündlichen Prüfung sind in einem Protokoll festzu-
halten. Das Prüfungsergebnis ist der oder dem Studieren-
den im Anschluss an die mündliche Prüfung bekannt zu ge-
ben. Das Protokoll und das Prüfungsergebnis über die 
mündliche Prüfung sind dem Bereich Prüfungswesen un-
verzüglich schriftlich zu übermitteln. 

(7) Bei mündlichen Prüfungen können Studierende, 
die sich zu einem späteren Prüfungstermin der gleichen 
Prüfung unterziehen wollen, auf Antrag als Zuhörerinnen 
oder Zuhörer zugelassen werden, es sei denn, die oder der 
zu prüfende Studierende widerspricht. Die Prüferin oder 
der Prüfer entscheidet über den Antrag nach Maßgabe der 
vorhandenen Plätze. Die Zulassung als Zuhörerin oder Zu-
hörer erstreckt sich jedoch nicht auf die Beratung und die 
Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse. 

Kandidatinnen und Kandidaten desselben Semesterprü-
fungstermins sind als Zuhörerinnen oder Zuhörer ausge-
schlossen. 
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§ 17 

Klausurarbeiten 

(1) In einer Klausurarbeit soll die Kandidatin oder der 
Kandidat nachweisen, dass sie oder er in begrenzter Zeit 
und mit den zugelassenen Hilfsmitteln Probleme aus dem 
Prüfungsgebiet ihres oder seines Faches mit den vorgege-
benen Methoden erkennen und Wege zu deren Lösung fin-
den kann. Die relativen Anteile der einzelnen Aufgaben 
oder Teilaufgaben an der Gesamtleistung sind auf dem 
Klausurbogen auszuweisen. 

In geeigneten Fällen können Klausuren ganz oder teilweise 
im Antwort-Wahl-Verfahren (Multiple-Choice-Klausur) 
durchgeführt werden. 

(2) Klausurarbeiten können als softwaregestützte Prü-
fung durchgeführt werden (E-Prüfungen). Abs. 1 Satz 3 gilt 
entsprechend. Die Studierenden sind auf die E-Prüfungs-
form hinzuweisen. Ihnen ist Gelegenheit zu geben, sich mit 
den Prüfungsbedingungen und dem Prüfungssystem ver-
traut zu machen. 

(3) Klausurarbeiten haben einen zeitlichen Umfang 
von 20 Minuten bis 240 Minuten. Ausnahmen sind vom 
Prüfungsausschuss zu genehmigen. 

(4) Wiederholungsprüfungen, bei deren endgültigem 
Nichtbestehen keine Ausgleichsmöglichkeit vorgesehen 
ist, sind von mindestens zwei Prüferinnen oder Prüfern im 
Sinne des § 12 Abs. 1 Satz 1 zu bewerten. 

(5) Jede Klausurarbeit wird nach dem Bewertungs-
schema in § 24 bewertet. Bei mehreren Prüferinnen oder 
Prüfern ergibt sich die Note aus dem arithmetischen Mittel 
der Einzelbewertungen gemäß § 24 Abs. 2. Prüfungsleis-
tungen im Antwort-Wahl-Verfahren werden von der Prüfe-
rin oder dem Prüfer eigenverantwortlich bewertet. Die Kri-
terien der Prüfungsbewertung sind offen zu legen. 

(6) Das Bewertungsverfahren ist in der Regel inner-
halb von sechs Wochen abzuschließen. Die Bewertung ei-
ner Klausur ist dem Bereich Prüfungswesen unverzüglich 
nach Abschluss des Bewertungsverfahrens schriftlich mit-
zuteilen. 
 
 

§ 18 
Weitere Prüfungsformen 

Die allgemeinen Bestimmungen für Hausarbeiten, Proto-
kolle, Vorträge und Referate sowie sonstige Prüfungsleis-
tungen trifft der Prüfungsausschuss. Für Vorträge, Refe-
rate oder vergleichbare Prüfungsformen gilt § 16 entspre-
chend. Für Hausarbeiten und vergleichbare schriftliche 
Prüfungsformen gelten die Bestimmungen der §§ 15 und 
17 Abs. 4 bis 6 entsprechend. Die näheren Bestimmungen 
für Protokolle, Vorträge oder Referate werden durch die 
Prüferin oder den Prüfer festgelegt; die Bewertung dieser 
Prüfungsformen obliegt nur der Prüferin oder dem Prüfer. 
§ 65 Abs. 2 Satz 1 HG bleibt unberührt. Bei Gruppenprü-
fungen gilt § 16 Abs. 3 und bei Gruppenarbeiten gelten 
§ 19 Abs. 7 und Abs. 10 entsprechend. 
 

 
§ 19 

Bachelorarbeit 

(1) Die Bachelorarbeit ist eine Prüfungsarbeit, die die 
wissenschaftliche Ausbildung im Bachelorstudiengang in 
der Regel abschließt. Die Bachelorarbeit soll zeigen, dass 
die oder der Studierende innerhalb einer vorgegebenen 
Frist eine begrenzte Aufgabenstellung aus ihrem oder sei-
nem Fachgebiet selbstständig und unter Anwendung 

wissenschaftlicher Methoden bearbeiten und darstellen 
kann. 

(2) Zur Bachelorarbeit können Studierende zugelas-
sen werden, wenn sie mindestens 150 ECTS erworben ha-
ben. Über Ausnahmen entscheidet der Prüfungsaus-
schuss. 

(3) Die Studierende oder der Studierende meldet sich 
im Bereich Prüfungswesen zur Bachelorarbeit an. Die Aus-
gabe des Themas der Bachelorarbeit erfolgt über die Be-
treuerin oder den Betreuer oder den Prüfungsausschuss. 
Der Ausgabezeitpunkt und das Thema werden im Bereich 
Prüfungswesen aktenkundig gemacht. 

(4) Das Thema der Bachelorarbeit wird von einer 
Hochschullehrerin oder einem Hochschullehrer, einer 
Hochschuldozentin oder einem Hochschuldozenten oder 
einer Privatdozentin oder einem Privatdozenten der Fakul-
tät für Ingenieurwissenschaften gestellt und betreut, die 
oder der im Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwe-
sen Lehrveranstaltungen durchführt. Über Ausnahmen 
entscheidet der Prüfungsausschuss. 

Für das Thema der Bachelorarbeit hat die Studierende 
oder der Studierende ein Vorschlagsrecht. 

Soll die Bachelorarbeit an einer anderen Fakultät der Uni-
versität Duisburg-Essen, oder an einer Einrichtung außer-
halb der Hochschule durchgeführt werden, bedarf es hierzu 
der Zustimmung des Prüfungsausschusses. Auf Antrag der 
oder des Studierenden sorgt die oder der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses dafür, dass die oder der Studie-
rende ein Thema für eine Bachelorarbeit erhält. 

(5) Die Bachelorarbeit ist in der durch den Aus- und 
den Abgabetermin festgelegten Bearbeitungszeit anzufer-
tigen. Die Bearbeitungszeit beträgt 12 Wochen. Im Einzel-
fall, insbesondere aufgrund von krankheitsbedingten 
Folgebeeinträchtigungen oder besonderen Betreuungssi-
tuationen, kann der Prüfungsausschuss die Bearbeitungs-
zeit auf begründeten schriftlichen Antrag der oder des Stu-
dierenden um bis zu 6 Wochen verlängern. Der Antrag 
muss unverzüglich nach Eintritt des Hindernisses vor dem 
Abgabetermin für die Bachelorarbeit bei der oder dem Vor-
sitzenden des Prüfungsausschusses eingegangen sein. 

(6) Das Thema, die Aufgabenstellung und der Umfang 
der Bachelorarbeit müssen so beschaffen sein, dass die 
zur Bearbeitung vorgegebene Frist eingehalten werden 
kann. 

Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb des ersten 
Monats der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 

(7) Die Bachelorarbeit kann in begründeten Fällen in 
Form einer Gruppenarbeit zugelassen werden, wenn der 
als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der oder des 
einzelnen Studierenden aufgrund der Angabe von Ab-
schnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, 
die eine eindeutige Abgrenzung der jeweils individuellen 
Leistung ermöglichen, deutlich unterscheidbar sowie be-
wertbar ist und die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllt. 

(8) Die Bachelorarbeit ist in deutscher oder in einer all-
gemein vom Prüfungsausschuss akzeptierten Fremdspra-
che oder einer im Einzelfall akzeptierten Fremdsprache 
abzufassen und fristgemäß beim Bereich Prüfungswesen 
in jeweils dreifacher Ausfertigung in gedruckter und gebun-
dener Form im DIN A4-Format sowie in geeigneter elekt-
ronischer Form einzureichen. 

(9) Die Bachelorarbeit soll in der Regel 30 bis 50 Sei-
ten umfassen. Notwendige Detailergebnisse können gege-
benenfalls zusätzlich in einem Anhang zusammengefasst 
werden. 
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(10) Bei der Abgabe der Bachelorarbeit hat die oder der 
Studierende schriftlich zu versichern, dass sie ihre oder er 
seine Arbeit bzw. bei einer Gruppenarbeit ihren oder sei-
nen entsprechend gekennzeichneten Anteil an der Arbeit 
selbstständig verfasst und keine anderen als die angege-
benen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate kennt-
lich gemacht hat. 

(11) Der Abgabezeitpunkt ist beim Bereich Prüfungswe-
sen aktenkundig zu machen. Ist die Bachelorarbeit nicht 
fristgemäß eingegangen, gilt sie als mit „nicht ausreichend“ 
(5,0) bewertet. 

(12) Die Bachelorarbeit ist von zwei Prüferinnen oder 
Prüfern zu bewerten; die Bewertung ist schriftlich zu be-
gründen. Die Erstbewertung soll in der Regel von der Be-
treuerin oder dem Betreuer der Bachelorarbeit vorgenom-
men werden, die oder der das Thema der Bachelorarbeit 
gestellt hat. Ausnahmen sind vom Prüfungsausschuss zu 
genehmigen. Die zweite Prüferin oder der zweite Prüfer 
wird gemäß § 12 Abs. 1 vom Prüfungsausschuss bestellt. 
Handelt es sich um eine fachübergreifende Themenstel-
lung, müssen die Prüfer so bestimmt werden, dass die Be-
urteilung mit der erforderlichen Sachkunde erfolgen kann. 
Mindestens eine Prüferin oder ein Prüfer muss Mitglied ei-
ner Fakultät der Universität Duisburg-Essen sein, die am 
jeweiligen Studiengang maßgeblich beteiligt ist. 

(13) Die einzelne Bewertung ist nach dem Bewertungs-
schema in § 24 vorzunehmen. Die Note der Bachelorarbeit 
wird aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen 
gebildet, sofern die Differenz nicht mehr als 2,0 beträgt. Bei 
einer Differenz von mehr als 2,0 oder falls nur eine Bewer-
tung besser als nicht ausreichend (5,0) ist, wird vom Prü-
fungsausschuss eine dritte Prüferin oder ein dritter Prüfer 
zur Bewertung der Bachelorarbeit bestimmt. In diesen Fäl-
len wird die Note aus dem arithmetischen Mittel der beiden 
besseren Noten gebildet. Die Bachelorarbeit kann jedoch 
nur dann als „ausreichend“ (4,0) oder besser bewertet wer-
den, wenn mindestens zwei Noten „ausreichend“ (4,0) oder 
besser sind. 

(14) Im Anschluss an die Bachelorarbeit findet ein Kol-
loquium über das Thema der Bachelorarbeit und deren Er-
gebnisse statt. Das Kolloquium findet im Beisein von zwei 
Prüferinnen oder Prüfern statt und umfasst 

- die Darstellung der Bachelorarbeit und die Vermittlung 
ihrer Ergebnisse in einem mündlichen Vortrag sowie 

- eine anschließende Diskussion zwischen Prüferinnen 
bzw. Prüfern und Kandidatinnen bzw. Kandidaten auf 
der Grundlage des Vortrages und der schriftlichen Aus-
arbeitung. 

Das Kolloquium dauert in der Regel mindestens 20 und 
höchstens 40 Minuten. Der Vortrag erfolgt hochschulöffent-
lich. § 16 Abs. 6 und 7 gelten entsprechend. 

(15) Das Bewertungsverfahren durch die Prüferinnen 
oder Prüfer soll in der Regel sechs Wochen ab Zugang der 
Arbeit bei der Prüferin oder dem Prüfer nicht überschreiten. 
Der Zeitpunkt des Zugangs wird von der Prüferin und dem 
Prüfer unverzüglich bestätigt und den Studierenden durch 
den Bereich Prüfungswesen mitgeteilt. Die Bewertung der 
Bachelorarbeit ist dem Bereich Prüfungswesen unverzüg-
lich nach Abschluss des Bewertungsverfahrens schriftlich 
mitzuteilen. 
 

 
§ 20 

Wiederholung von Prüfungen 

(1) Bestandene studienbegleitende Prüfungen und 
eine bestandene Bachelorarbeit mit Kolloquium dürfen 

nicht wiederholt werden. Bei endgültig nicht bestandenen 
Prüfungen erhält die oder der Studierende vom Prüfungs-
ausschuss einen Bescheid mit Rechtsbehelfsbelehrung. 

(2) Nicht bestandene oder als nicht bestanden gel-
tende studienbegleitende Prüfungen können zweimal wie-
derholt werden. Der Prüfungsausschuss kann auf Antrag 
der oder des Studierenden wegen eines besonderen Härte-
falls eine weitere Wiederholung einer Prüfungsleistung zu-
lassen. Ein besonderer Härtefall ist insbesondere anzuneh-
men, wenn die oder der Studierende glaubhaft macht, dass 
sie oder er aufgrund einer außergewöhnlichen, atypischen 
individuellen Sonderlage gehindert war, die zweite Wieder-
holungsprüfung erfolgreich abzulegen. In die Betrachtung 
sollen bisherige Leistungen einbezogen werden, aus denen 
sich die Erwartung begründet, dass das Studium erfolgreich 
abgeschlossen werden kann. Gründe, die nach der jeweili-
gen Prüfungsordnung im Wege des Rücktritts von der Prü-
fung, der Genehmigung eines Nachteilsausgleichs oder der 
Prüfungsanfechtung geltend zu machen sind, können nicht 
berücksichtigt werden. Der Antrag nach Satz 2 ist innerhalb 
einer Frist von zehn Tagen nach Bekanntgabe des Ergeb-
nisses des zweiten Wiederholungsversuches schriftlich 
beim Bereich Prüfungswesen/dem Prüfungsausschuss ein-
zulegen. 

(3) Studierende können sich bei ausgewählten Klau-
surprüfungen, die nicht in Anlage 5 besonders gekenn-
zeichnet sind, nach der ersten Wiederholung der Prüfung 
vor einer Festsetzung der Note „nicht ausreichend“ (5,0) 
im selben Prüfungszeitraum einer mündlichen Ergän-
zungsprüfung unterziehen. Dies gilt nicht, sofern die Fest-
setzung der Note „nicht ausreichend“ (5,0) aufgrund eines 
Täuschungsversuches erfolgte. Für die Abnahme und Be-
wertung der mündlichen Ergänzungsprüfung gilt § 16 Abs. 
1 bis 5 entsprechend. Aufgrund der mündlichen Ergän-
zungsprüfung wird die Note „ausreichend“ (4,0) oder die 
Note „nicht ausreichend" (5,0) festgesetzt. 

(4) Der Prüfungsausschuss hat zu gewährleisten, dass 
jede studienbegleitende Prüfung innerhalb von zwei aufei-
nander folgenden Semestern mindestens zweimal angebo-
ten wird. Zwischen der ersten Prüfung und der Wiederho-
lungsprüfung müssen mindestens vier Wochen liegen. Die 
Prüfungsergebnisse der vorhergehenden Prüfung sollen 
mindestens sieben Tage vor dem Termin der Wiederho-
lungsprüfung im Bereich Prüfungswesen vorliegen. 

(5) Eine letztmalige Wiederholungsprüfung ist von 
zwei Prüferinnen oder Prüfern zu bewerten; die Bewertung 
ist schriftlich zu begründen. 

(6) Eine nicht bestandene Bachelorarbeit mit Kollo-
quium kann einmal wiederholt werden. Eine Rückgabe des 
Themas der zweiten Bachelorarbeit innerhalb der in § 19 
Abs. 6 Satz 2 genannten Frist ist jedoch nur zulässig, wenn 
die oder der Studierende bei der Anfertigung ihrer oder sei-
ner ersten Bachelorarbeit von dieser Möglichkeit keinen 
Gebrauch gemacht hat. 
 

 
§ 21 

Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfungsleistung wird mit „nicht ausreichend“ 
(5,0) bewertet, wenn die oder der Studierende 

- einen bindenden Prüfungstermin ohne wichtigen 
Grund versäumt oder wenn sie oder er 

- nach Beginn einer Prüfung, die sie oder er angetreten 
hat, ohne wichtigen Grund zurücktritt. 

Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfung nicht inner- 
halb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. 



Amtliche Mitteilungen Nr. 113 Seite 999 
 

 

(2) Als wichtiger Grund kommen insbesondere eine 
krankheitsbedingte Prüfungsunfähigkeit oder Mutterschutz 
nach den Bestimmungen des Mutterschutzgesetzes in Be-
tracht. 

(3) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend 
gemachten Gründe müssen unverzüglich beim Bereich 
Prüfungswesen schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht 
werden Von der Unverzüglichkeit ist grundsätzlich auszuge-
hen, wenn die Anzeige innerhalb von drei Werktagen 
(Samstage gelten nicht als Werktage) nach dem Termin der 
Prüfung erfolgt. 

Im Falle einer Krankheit hat die oder der Studierende eine 
ärztliche Bescheinigung vorzulegen, aus der sich die Prü-
fungsunfähigkeit und deren Dauer ergeben. 

Der Krankheit der oder des Studierenden steht die Krank-
heit einer oder eines von der bzw. dem Studierenden zu 
versorgendem Kind oder zu pflegenden Angehörigen im 
Sinne des § 22 Abs. 4 gleich.  

Wurden die Gründe für die Prüfungsunfähigkeit anerkannt, 
wird der Prüfungsversuch nicht gewertet. Die oder der Stu-
dierende soll in diesem Fall den nächsten angebotenen 
Prüfungstermin wahrnehmen. 

(4) Versucht die oder der Studierende, das Ergebnis 
ihrer oder seiner Leistung durch Täuschung oder Mitführen 
nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die be-
treffende Leistung als mit “nicht ausreichend” (5,0) bewer-
tet. Die Feststellung der Täuschung trifft der Prüfungsaus-
schuss. Vor der Entscheidung wird der oder dem Studie-
renden Gelegenheit zur Äußerung gegeben. Entsprechen-
des gilt für diejenige oder denjenigen, die oder der zu ei-
nem Täuschungsversuch einer oder eines anderen Hilfe 
leistet. Zur Feststellung der Täuschung kann sich die Prü-
ferin oder der Prüfer bzw. der Prüfungsausschuss des Ein-
satzes einer entsprechenden Software oder sonstiger 
elektronischer Hilfsmittel bedienen. In schwerwiegenden 
Fällen kann der Prüfungsausschuss die Studierende oder 
den Studierenden von Wiederholungsprüfungen aus-
schließen. 

(5) Eine Studierende oder ein Studierender, die oder 
der den ordnungsgemäßen Ablauf einer Prüfung stört, 
kann von der jeweiligen Prüferin oder dem jeweiligen Prüfer 
oder der oder dem Aufsichtführenden nach Abmahnung 
von der weiteren Teilnahme an der Prüfung ausgeschlos-
sen wer- den. In diesem Fall gilt die betreffende Leistung 
als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. 

(6) Der Prüfungsausschuss kann von der oder dem Studie-
renden eine Versicherung an Eides Statt verlangen, dass 
die Prüfungsleistung von ihr oder ihm selbstständig und 
ohne unzulässige fremde Hilfe erbracht worden ist. Wer 
vorsätzlich einen Täuschungsversuch gemäß Absatz 4 un-
ternimmt, handelt ordnungswidrig. Die Ordnungswidrigkeit 
kann mit einer Geldbuße von bis zu 50.000 Euro geahn-
det werden. 

Zuständige Verwaltungsbehörde für die Verfolgung und 
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten ist die Kanzlerin oder 
der Kanzler. Im Falle eines mehrfachen oder sonstigen 
schwerwiegenden Täuschungsversuches kann die Studie-
rende oder der Studierende zudem exmatrikuliert werden. 

 
 

§ 22 
Nachteilsausgleich,  

Studierende in besonderen Situationen 

(1) Macht die oder der Studierende durch ein ärztliches 
Zeugnis oder Attest oder die Vorlage eines anderen geeig-
neten Nachweises, insbesondere einer ärztlichen 

Stellungnahme glaubhaft, dass sie oder er aufgrund von 
Behinderung oder chronischer Erkrankung oder aufgrund 
der mutterschutzrechtlichen Bestimmungen nicht in der 
Lage ist, an der Ableistung der Prüfung in der vorgesehe-
nen Weise teilzunehmen, legt der Prüfungsausschuss auf 
Antrag der oder des Teilnehmenden von dieser Prüfungs-
ordnung abweichende Prüfungsbestimmungen unter Be-
rücksichtigung des Einzelfalls nach Maßgabe des Absat-
zes 2 fest. Satz 1 gilt für den Erwerb von Teilnahmevoraus-
setzungen oder Studienleistungen gemäß § 14 Abs. 8 ent-
sprechend. Der Nachteilsausgleich soll sich auf alle im 
Verlauf des Studiums erforderlichen Leistungen erstre-
cken, wenn die oder der Studierende glaubhaft macht, 
dass mit einer Änderung des Krankheits- oder Behinde-
rungsbildes nicht zu rechnen ist. 
 
(2) Hinsichtlich des Mutterschutzes gelten die entspre-
chenden Bestimmungen des Mutterschutzgesetzes. Die 
nach dem Mutterschutzgesetz notwendigen Erklärungen 
und Nachweise sind bei der in der Verwaltung hierfür ein-
gerichteten Stelle einzureichen. Die Entscheidungen über 
den Nachteilsausgleich nach Absatz 1 können insbeson-
dere Abweichungen im Hinblick auf die Ableistung der Prü-
fung, auch hinsichtlich ihrer Form, auf die Dauer der Prü-
fung, auf die Benutzung von Hilfsmitteln oder Hilfsperso-
nen sowie auf die Zahl und die Voraussetzungen für die 
Wiederholung von Prüfungsleistungen vorsehen. Die Be-
arbeitungsfristen für die Abschlussarbeit werden für die 
Dauer des Mutterschutzes gehemmt. 

(3) Bei Entscheidungen nach Absatz 1 und 2 wird auf An-
trag der oder des Studierenden die oder der Beauftragte 
für Studierende mit Behinderung oder chronischer Erkran-
kung nach Maßgabe des § 62b Abs. 2 HG bzw. die zentrale 
Gleichstellungsbeauftragte beteiligt. Vor einer ablehnen-
den oder abweichenden Entscheidung ist der oder dem 
Beauftragten Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

(4) Für Studierende, die nachweisen, dass sie Kinder 
im Sinne des § 25 Abs. 5 BAföG pflegen und erziehen oder 
die Ehegattin oder den Ehegatten, die eingetragene Le-
benspartnerin oder den eingetragenen Lebenspartner 
oder in gerader Linie Verwandte oder im ersten Grade Ver-
schwägerte pflegen, sind auch dann berechtigt, Studien- 
und Prüfungsleistungen zu erbringen und Teilnahmevo-
raussetzungen oder Leistungspunkte zu erwerben, wenn 
sie beurlaubt sind. Der Prüfungsausschuss kann in be-
gründeten Einzelfällen auf Antrag der oder des Studieren-
den unter Berücksichtigung von Ausfallzeiten durch die 
Pflege und Erziehung Ausnahmen von den in dieser Prü-
fungsordnung geregelten Prüfungsanforderungen festle-
gen. 
 
 

§ 23 
Bestehen und Nichtbestehen der Bachelorprüfung 

(1) Die Bachelorprüfung ist erfolgreich abgeschlossen, 
wenn die oder der Studierende alle nach Maßgabe dieser 
Prüfungsordnung vorgesehenen Modulprüfungen sowie 
die Bachelorarbeit gemäß § 19 erfolgreich absolviert und 
die für den Studiengang vorgeschriebenen 210 ECTS-Cre-
dits erworben hat. 

(2) Die Bachelorprüfung ist endgültig nicht bestanden, 
wenn: 

• eine geforderte Prüfungsleistung gemäß Abs. 1 nicht 
erfolgreich absolviert wurde  

• und eine Wiederholung dieser Prüfungsleistung ge-
mäß § 20 nicht mehr möglich ist. 

(3) Ist die Bachelorprüfung endgültig nicht bestanden, 
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wird vom Prüfungsausschuss auf Antrag der oder des Stu-
dierenden und gegen Vorlage der entsprechenden Nach-
weise sowie der Exmatrikulationsbescheinigung eine Be-
scheinigung ausgestellt, die die erfolgreich absolvierten 
Prüfungen, deren Noten und die erworbenen Credits aus-
weist und deutlich macht, dass die Bachelorprüfung end-
gültig nicht bestanden worden ist. 
 

 
§ 24 

Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der 
Prüfungsnoten 

(1) Für die Bewertung der einzelnen Prüfungsleistun-
gen werden von den Prüferinnen und Prüfern folgende No-
ten festgesetzt. Zwischenwerte sollen eine differenzierte 
Bewertung der Prüfungsleistungen ermöglichen. 

1,0 oder 1,3 = sehr gut (eine hervorragende Leistung) 

1,7 oder 2,0 oder 2,3 = gut (eine Leistung, die erheblich 
über den durchschnittlichen Anforderungen liegt) 

2,7 oder 3,0 oder 3,3 = befriedigend (eine Leistung, die 
durchschnittlichen Anforderungen entspricht) 

3,7 oder 4,0 = ausreichend (eine Leistung, die trotz ihrer 
Mängel noch den Anforderungen genügt) 

5,0 = nicht ausreichend (eine Leistung, die wegen erhebli-
cher Mängel den Anforderungen nicht mehr genügt) 

(2) Wird eine Prüfung von mehreren Prüferinnen oder 
Prüfern bewertet, ist die Note das arithmetische Mittel der 
Einzelnoten. Bei der Bildung der Note wird nur die erste 
Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle wei-
teren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. Die Note 
lautet: 

bei einem Durchschnitt 

bis einschließlich 1,5 = sehr gut; 

bei einem Durchschnitt von 1,6 bis einschließlich 2,5 = gut; 

bei einem Durchschnitt von 2,6 bis einschließlich 3,5 = be-
friedigend; 

bei einem Durchschnitt von 3,6 bis einschließlich 4,0 = 
ausreichend; 

bei einem Durchschnitt ab 4,1 = nicht ausreichend. 

(3) Eine Prüfung ist bestanden, wenn sie mit „ausrei-
chend“ (4,0) oder besser bewertet wurde. Eine Prüfung ist 
endgültig nicht bestanden, wenn sie mit „nicht ausreichend“ 
(5,0) bewertet wurde und alle Wiederholungsmöglichkeiten 
gemäß § 20 ausgeschöpft sind. 
 

 
§ 25 

Modulnoten 

(1) Ein Modul ist erfolgreich abgeschlossen, wenn alle 
diesem Modul zugeordneten Leistungen erbracht und die 
Modulprüfung mindestens mit der Note „ausreichend“ (4,0) 
bewertet wurde. Für jedes erfolgreich abgeschlossene Mo-
dul werden ECTS-Leistungspunkte gewährt. Diese Prü-
fungsordnung kann vorsehen, dass jede zugeordnete 
Leistung mindestens mit der Note „ausreichend“ (4,0) be-
wertet worden sein muss. 

(2) Besteht eine Modulprüfung aus einer einzigen Prü-
fungsleistung, so ist die erzielte Note gleichzeitig die er- 
zielte Note der Modulprüfung. 

(3) Besteht eine Modulprüfung aus mehreren Teilleis-
tungen ist die Note der Modulprüfung das gewichtete Mittel 
der Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen. Das 

gewichtete Mittel errechnet sich aus der Summe der mit 
den Einzelnoten multiplizierten Credits, dividiert durch die 
Gesamtzahl der benoteten Credits des Moduls. Dabei wird 
nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksich-
tigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestri-
chen. 
 

 
§ 26 

Bildung der Gesamtnote 

(1) Die Gesamtnote errechnet sich aus dem mit Cre-
dits gewichteten arithmetischen Mittel aus 

• den fachspezifischen Modulnoten, 

• den Modulnoten des E2-Bereichs sowie 

• der Note für die Bachelorarbeit samt dem Kolloquium. 

Unbenotete Leistungen (z.B. Praktika, ohne Note aner-
kannte Leistungen) und die Noten der Module E1: Schlüs-
selkompetenzen und E3: Studium liberale werden bei der 
Bildung der Gesamtnote nicht berücksichtigt. 

(2) Dabei wird jeweils nur die erste Dezimalstelle hinter 
dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden 
ohne Rundung gestrichen. Im Übrigen gilt § 24 entspre-
chend. 

(3) Wurde die Bachelorarbeit mit 1,0 bewertet und ist 
die Gesamtnote 1,3 oder besser, wird im Zeugnis gemäß 
§ 28 Abs. 1 das Gesamtprädikat „mit Auszeichnung be-
standen" vergeben. 
 

 
§ 27 

Zusatzprüfungen 

(1) Die oder der Studierende kann sich unbeschadet 
des § 13 Abs. 1 nach Maßgabe freier Kapazitäten über den 
Pflicht- und Wahlpflichtbereich hinaus in weiteren Fächern 
einer Prüfung unterziehen (Zusatzprüfungen). 

(2) Das Ergebnis einer solchen Zusatzprüfung wird bei 
der Feststellung von Modulnoten und der Gesamtnote 
nicht mitberücksichtigt. 
 
 

§ 28 
Zeugnis und Diploma Supplement 

(1) Hat die oder der Studierende die Bachelorprüfung 
bestanden, erhält sie oder er ein Zeugnis in deutscher 
Sprache. Das Zeugnis enthält folgende Angaben: 

• Name der Universität und Bezeichnung der Fakultät/en, 

• Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort und Ge-
burtsland der oder des Studierenden, 

• Bezeichnung des Studiengangs und der Vertiefung,  

• die Bezeichnungen und Noten der absolvierten Module 
mit den erworbenen Credits, 

• das Thema und die Note der Bachelorarbeit samt Kol-
loquium mit den erworbenen Credits, 

• die Gesamtnote mit den insgesamt erworbenen Cre-
dits, 

• die Ergebnisse der gegebenenfalls absolvierten Zu-
satzprüfungen gemäß § 27, 

• das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfung er-
bracht wurde, 

• die Unterschrift der oder des Vorsitzenden des 
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zuständigen Prüfungsausschusses und 

• und das Siegel der Universität. 

Als Anlage zum Zeugnis wird das Transcript of Records 
ausgegeben. Das Transcript of Records enthält sämtliche 
Prüfungen einschließlich der Prüfungsnoten. Dem 
Transcript of Records wird eine Bewertung der Gesamt-
note gemäß ECTS mit der Angabe angefügt, wieviel Pro-
zent der Absolventinnen und Absolventen innerhalb der 
Fakultät in den letzten vier abgeschlossenen Semestern 
diesen Bachelorstudiengang mit der Gesamtnote “sehr 
gut”, “gut”, “befriedigend” oder “ausreichend” abgeschlos-
sen haben.  

(2) Mit dem Abschlusszeugnis wird der Absolventin oder 
dem Absolventen durch die Universität ein Diploma Supp-
lement in deutscher Sprache ausgehändigt. Das Diploma 
Supplement enthält 

• persönliche Angaben wie im Zeugnis (siehe Abs. 1) 

• allgemeine Hinweise zur Art des Abschlusses, 

• Angaben zu der den Abschluss verleihenden Universi-
tät, 

• Angaben zu den dem Abschluss zugrundeliegenden 
Studieninhalten, dem Studienverlauf und den mit dem 
Abschluss erworbenen Kompetenzen sowie Informati-
onen zu den erbrachten Leistungen, zum Bewertungs-
system sowie zum Leistungspunktesystem. 

Das Diploma Supplement trägt das gleiche Datum wie das 
Zeugnis. 

(3) Mit dem Zeugnis und dem Diploma Supplement er-
hält die oder der Studierende eine englischsprachige Über-
setzung. 

(4) Das Zeugnis über die bestandene Bachelorprüfung 
ist ein dem Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife 
gleichwertiger Vorbildungsnachweis gemäß § 5 Nr. 1 
Gleichwertigkeitsverordnung (GlVO). 
 

 
§ 29 

Bachelorurkunde 

(1) Nach bestandener Bachelorprüfung wird der Absol-
ventin oder dem Absolventen gleichzeitig mit dem Zeugnis 
eine Bachelorurkunde ausgehändigt. Die Urkunde weist 
den verliehenen Bachelorgrad nach § 4 aus und trägt das 
Datum des Zeugnisses. 

(2) Die Urkunde wird von der oder dem Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses und der Dekanin oder dem De-
kan der Fakultät, die den Grad verleiht, unterzeichnet und 
mit dem Siegel der Universität Duisburg-Essen versehen. 

(3) § 28 Abs. 3 gilt entsprechend. 
 
 
 

III. Schlussbestimmungen 
 
 

§ 30 
Ungültigkeit der Bachelorprüfung, 
Aberkennung des Bachelorgrades 

(1) Hat die oder der Studierende bei einer Prüfung ge-
täuscht und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung 
des Zeugnisses bekannt, kann der Prüfungsausschuss 
nachträglich die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, 
bei deren Erbringung getäuscht wurde, entsprechend be-
richtigen und die Prüfung ganz oder teilweise für nicht 

bestanden erklären. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu 
einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die oder der Studie-
rende täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach 
der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, wird dieser 
Mangel durch Bestehen der Prüfung geheilt. Wurde die Zu-
lassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet der 
Prüfungsausschuss unter Beachtung des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen über 
die Rechtsfolgen. 

(3) Vor einer Entscheidung ist der oder dem Betroffe-
nen Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

(4) Sämtliche unrichtigen Prüfungszeugnisse sind ein-
zuziehen und gegebenenfalls durch neue Zeugnisse zu er-
setzen. Eine Entscheidung nach Abs. 1 und Abs. 2 Satz 2 
ist nach einer Frist von fünf Jahren nach dem Zeitpunkt der 
Gradverleihung ausgeschlossen. 

(5) Ist die Prüfung insgesamt für nicht bestanden er-
klärt worden, ist der verliehene Grad abzuerkennen und die 
ausgehändigte Urkunde einzuziehen. 
 
 

§ 31 
Einsicht in die Prüfungsarbeiten 

(1) Den Studierenden wird nach Bekanntgabe des 
Prüfungsergebnisses auf Antrag die Einsicht in die Prü-
fungsakten und die Fertigung einer Kopie oder einer sons-
tigen originalgetreuen Reproduktion gewährt. Der Antrag 
muss binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Prü-
fungsergebnisses gestellt werden. Das Nähere, insbeson-
dere Ort und Zeitpunkt der Einsichtnahme bestimmt der 
Prüfungsausschuss. Durch die Einsichtnahme in die Prü-
fungsunterlagen wird die Frist zur Einlegung eines Rechts-
behelfs nicht gehemmt. 

(2) Prüfungsentscheidungen sind isoliert anfechtbar. 
 

 
§ 32 

Führung der Prüfungsakten, Aufbewahrungsfristen 

(1) Die Prüfungsakten werden elektronisch geführt. 

a) Nachfolgende Daten werden elektronisch gespeichert: 

• Name, Vorname, Matrikelnummer, Geburtsdatum, 
Geburtsort und Geburtsland 

• Studiengang und Vertiefung  

• Studienbeginn 

• Prüfungsleistungen 

• Anmeldedaten, Abmeldedaten, Prüfungsrücktritte 

• Datum des Studienabschlusses 

• Datum der Aushändigung des Zeugnisses. 

b) Nachfolgende Dokumente werden in Papierform ge-
führt: 

• Bachelorarbeit 

• Zeugnis 

• Urkunde 

• Prüfungsarbeiten 

• Prüfungsprotokolle 

• Widersprüche und Zulassungsanträge 

• Atteste und Anerkennungsanträge. 
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(2) Die Archivierung und insbesondere die Aufbewah-
rungsfristen richten sich nach der jeweils maßgeblichen Ar-
chivierungsordnung. 

(3) Die Archivierung der nach Abs. 2 aufbewahrten Ak-
ten erfolgt durch den Bereich Prüfungswesen. 
 
 

§ 33  
Übergangsbestimmungen 

(1) Diese Prüfungsordnung gilt für alle Studierenden, 

die im Wintersemester 2024/2025 im Bachelorstudiengang 

Wirtschaftsingenieurwesen an der Universität Duisburg-

Essen eingeschrieben sind. 

(2) Für Studierende, die erstmalig im Wintersemester 
2024/2025 im Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieur-
wesen an der Universität Duisburg-Essen eingeschrieben 
sind, gilt der Studienplan gemäß der aktuellen Anlage zu 
dieser Prüfungsordnung. 

(3) Für Studierende, die ihr Studium im Bachelorstudi-
engang Wirtschaftsingenieurwesen an der Universität Du-
isburg-Essen vor dem 01.10.2024 aufgenommen haben, 
gilt der § 2 Abs. 4, § 9 Abs. 1, Abs. 2, § 28 Abs. 1 Spiegel-
strich 3, § 32 Abs. 1 lit. a) Spiegelstrich 2, § 33 Abs. 3 sowie 
der Studienplan der Prüfungsordnung vom 16. November 
2020 (Verkündungsanzeiger Jg. 18, 2020 S. 787 / Nr. 109), 
in der Fassung der sechsten Änderungsordnung vom 18. 
April 2024 (Verkündungsanzeiger Jg. 22, 2024 S. 153 / 
Nr. 29), längstens jedoch bis zum 30.09.2028. 

(4) Für Studierende nach Abs. 3 ist ein Wechsel in den 
Studienplan gemäß der aktuellen Anlage zu dieser Prü-
fungsordnung auf schriftlichen, unwiderruflichen Antrag an 
den Prüfungsausschuss möglich. Bereits erfolgreich ab-
solvierte Leistungen werden übertragen. Über zusätzlich 
zu erbringende Leistungen entscheidet der Prüfungsaus-
schuss. 
 

 
§ 34 

In-Kraft-Treten und Veröffentlichung 

Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffent-
lichung im Verkündungsanzeiger der Universität Duisburg-
Essen - Amtlichen Mitteilungen in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Prüfungsordnung für den Bachelorstu-
diengang Wirtschaftsingenieurwesen an der Universität 
Duisburg-Essen vom 16. November 2020 (Verkündungs-
anzeiger Jg. 18, 2020 S. 787 / Nr. 109), zuletzt geändert 
durch sechste Änderungsordnung vom 18. April 2024 
(Verkündungsanzeiger Jg. 22, 2024 S. 153 / Nr. 29) außer 
Kraft. § 33 Abs. 3, Abs. 4 bleiben unberührt. 

 
Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrates 
der Fakultät für Ingenieurwissenschaften vom 03.05.2023 
und vom 26.07.2023 und vom 15.11.2023 sowie aufgrund 
des Eilentscheid des Dekans der Fakultät für Ingenieurwis-
senschaften vom 03.07.2024. 

 
Hinweis: 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften des Hochschulgesetzes 
oder des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen 
Rechts der Hochschule gegen diese Ordnung nach Ablauf 
eines Jahres seit ihrer Bekanntmachung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn, 

1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt ge-
macht worden, 

2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung be-
schließenden Gremiums vorher beanstandet, 

3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt, oder 

4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist 
auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses nicht hingewie-
sen worden. 

 
Duisburg und Essen, den 19. September 2024 

 
 

Für die Rektorin 

der Universität Duisburg-Essen  

Der Kanzler (m.d.W.d.G.b.) 

In Vertretung 

Sabine Wasmer 
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Anlage 1: Studienplan für den Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen mit der Vertiefung „Maschinenbau“ (Vollzeit) 
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Operations Rese-
arch für Wirt-
schaftsingeni-
eure 

P 5 

1 
Operations Research 
für Wirtschaftsingeni-
eure 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

1 
Übung zu Operations 
Research für Wirt-
schaftsingenieure 

P Übung 2 keine keine 

Finanzen und 
Rechnungswe-
sen 

P 10 

2 
Finanzen und Rech-
nungswesen 

P Vorlesung 5 keine keine 

Klausur 

2 
Übung zu Finanzen 
und Rechnungswesen 

P Übung 4 keine keine 

Planung und Or-
ganisation 

P 5 

3 
Planung und Organi-
sation 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

3 
Übung zu Planung 
und Organisation 

P Übung 1 keine keine 

Marketing und 
Innovation 

P 5 

4 
Marketing und Inno-
vation 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

4 
Übung zu Marketing 
und Innovation 

P Übung 2 keine keine 

 
  



Amtliche Mitteilungen Nr. 113 Seite 1004 
 

 

 

Grundlagen des 
Personalmana-
gements 

P 5 

4 
Grundlagen des Per-
sonalmanagements 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

4 
Übung zu Grundlagen 
des Personalmanage-
ments 

P Übung 2 keine keine 

Wahlpflichtbe-
reich BWL 

WP 20 4-7 
Wahlpflichtbereich 
BWL 

WP   keine keine  

Wahlpflichtbe-
reich Seminar 
BWL 

WP 5 6 
Wahlpflichtbereich 
Seminar BWL 

WP   keine keine  

Wahlpflicht Che-
mie, Physik 

WP 5 1 
Wahlpflicht Chemie, 
Physik 

WP   keine keine  

E1: Schlüssel-
kompetenz wis-
senschaftliches 
Arbeiten 

P 1 4 
Schlüsselkompetenz 
wissenschaftliches Ar-
beiten 

P Seminar 1  
Erfolgreiche 
Teilnahme 

 

E1: Industrie-
pflichtpraktikum 

P 12 4 
Industriepflichtprakti-
kum 

P    Bericht s. § 9 

E1: Schlüssel-
kompetenzen 

WP 2 6 
E1 Schlüsselkompe-
tenzen 

WP      

Bachelorarbeit 
mit Kolloquium 

P 

12 7 Bachelorarbeit P 
Bachelorar-
beit 

 

mind. 150 ECTS 

keine Bachelorarbeit 

2 7 Kolloquium P Kolloquium  keine Kolloquium 

Mikroökonomik 
für interdiszipli-
näre Studien-
gänge 

P 5 

7 
Mikroökonomik für 
interdisziplinäre Stu-
diengänge 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

7 
Übung zu Mikroöko-
nomik für interdiszip-
linäre Studiengänge 

P Übung 2 keine keine 

Makroökonomik 
für interdiszipli-
näre Studien-
gänge 

P 5 

7 
Makroökonomik für 
interdisziplinäre Stu-
diengänge 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

7 
Übung zu Makroöko-
nomik für interdiszip-
linäre Studiengänge 

P Übung 2 keine keine 
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Mathematik 1 
(für Ingenieure) 

P 8 

1 
Mathematik 1 (für In-
genieure) 

P Vorlesung 4 keine keine 

Klausur 

1 
Übung zu Mathema-
tik 1 (für Ingenieure) 

P Übung 2 keine keine 

Mathematik 2 
(für Ingenieure) 

P 7 

2 
Mathematik 2 (für In-
genieure) 

P Vorlesung 4 keine keine 

Klausur 

2 
Übung zu Mathema-
tik 2 (für Ingenieure) 

P Übung 2 keine keine 

Mathematik M3 P 5 

3 Mathematik M3 P Vorlesung 3 keine keine 

Klausur 

3 
Übung zu Mathema-
tik M3 

P Übung 1 keine keine 

Statistik für Wirt-
schaftsingeni-
eure 

P 5 

3 
Statistik für Wirt-
schaftsingenieure 

P Vorlesung 4 keine keine 

Klausur 

3 
Übung zu Statistik für 
Wirtschaftsingeni-
eure 

P Übung 1 keine keine 

Technische Dar-
stellung und CAD 

P 6 

1 
Technische Darstel-
lung und CAD 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 
1 

Übung zu Technische 
Darstellung und CAD 

P Übung 2 keine keine 

1 
Praktikum zu Techni-
sche Darstellung und 
CAD 

P Praktikum 1 keine keine 

Technische Me-
chanik 1 

P 7 

1 
Technische Mechanik 
1 

P Vorlesung 4 keine keine 

Klausur 

1 
Übung zu Technische 
Mechanik 1 

P Übung 2 keine keine 

Technische Me-
chanik 2 

P 7 

1 
Technische Mechanik 
2 

P Vorlesung 4 keine keine 

Klausur 

2 
Übung zu Technische 
Mechanik 2 

P Übung 2 keine keine 

Technologie der 
Fertigungsver-
fahren 

P 5 

2 
Technologie der Ferti-
gungsverfahren 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

2 
Übung zu Technolo-
gie der Fertigungsver-
fahren 

P Übung 2 keine keine 
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Strömungsme-
chanik 1 

P 5 

3 
Strömungsmechanik 
1 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

3 
Übung zu Strömungs-
mechanik 1 

P Übung 2 keine keine 

Thermodynamik 
1 

P 5 

3 Thermodynamik 1 P Vorlesung 2 keine 

TP Klausur 3 
Übung zu Thermody-
namik 1 

P Übung 1 keine 

3 
Praktikum zu Ther-
modynamik 1 

P Praktikum 1 keine 

Werkstofftech-
nik 1 

P 5 

3 Werkstofftechnik 1 P Vorlesung 2 keine 

TP Klausur 3 
Übung zu Werkstoff-
technik 1 

P Übung 1 keine 

3 
Praktikum zu Werk-
stofftechnik 1 

P Praktikum 1 keine 

Elektrotechnik P 5 

4 Elektrotechnik P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

4 
Übung zu Elektro-
technik 

P Übung 2 keine keine 

Maschinenele-
mente 1 

P 5 

4 
Maschinenelemente 
1 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

4 
Übung zu Maschinen-
elemente 1 

P Übung 2 keine keine 

Datenstrukturen 
und Algorithmen 
MB 

P 5 

5 
Datenstrukturen und 
Algorithmen MB 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

5 
Übung zu Datenstruk-
turen und Algorith-
men MB 

P Übung 2 keine keine 

Grundlagen der 
Mess- und Auto-
matisierungs-
technik 

P 6 

5 
Grundlagen der 
Mess- und Automati-
sierungstechnik 

P Vorlesung 2 keine 

TP 
Klausur, Proto-
koll 

5 
Übung zu Grundlagen 
der Mess- und Auto-
matisierungstechnik 

P Übung 1 keine 

5 

Praktikum zu Grund-
lagen der Mess- und 
Automatisierungs-
technik 

P Praktikum 2 keine 
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Regenerative 
Energiesysteme 

P 5 

5 
Regenerative Energie-
systeme 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

5 
Übung zu Regenera-
tive Energiesysteme 

P Übung 2 keine keine 

Produktentwurf P 5 

6 Produktentwurf P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

6 
Übung zu Produktent-
wurf 

P Übung 2 keine keine 

Wahlpflichtbe-
reich Maschi-
nenbau A 

WP 10 6,7        

Wahlpflichtbe-
reich Maschi-
nenbau B 

WP 5 6,7        

 
TP = erfolgreiche Teilnahme am Praktikum 
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Anlage 2: Studienplan für den Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen mit der Vertiefung „Elektrotechnik und Informationstech-
nik“ (Vollzeit) 
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Operations Re-
search für Wirt-
schaftsingeni-
eure 

P 5 

1 
Operations Research 
für Wirtschaftsinge-
nieure 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

1 
Übung zu Operations 
Research für Wirt-
schaftsingenieure 

P Übung 2 keine keine 

Finanzen und 
Rechnungswe-
sen 

P 10 

2 
Finanzen und Rech-
nungswesen 

P Vorlesung 5 keine keine 

Klausur 

2 
Übung zu Finanzen 
und Rechnungswe-
sen 

P Übung 4 keine keine 

Planung und Or-
ganisation 

P 5 

3 
Planung und Organi-
sation 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

3 
Übung zu Planung 
und Organisation 

P Übung 1 keine keine 

Marketing und 
Innovation 

P 5 

4 
Marketing und Inno-
vation 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

4 
Übung zu Marketing 
und Innovation 

P Übung 2 keine keine 
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Grundlagen des 
Personalmana-
gements 

P 5 

4 
Grundlagen des Per-
sonalmanagements 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

4 
Übung zu Grundla-
gen des Personalma-
nagements 

P Übung 2 keine keine 

Wahlpflichtbe-
reich BWL 

WP 20 4-7 
Wahlpflichtbereich 
BWL 

WP   keine keine  

Wahlpflichtbe-
reich Seminar 
BWL 

WP 5 6 
Wahlpflichtbereich 
Seminar BWL 

WP   keine keine  

Wahlpflicht 
Chemie, Physik 

WP 5 1 
Wahlpflicht Chemie, 
Physik 

WP   keine keine  

E1: Schlüssel-
kompetenz wis-
senschaftliches 
Arbeiten 

P 1 6 
Schlüsselkompetenz 
wissenschaftliches 
Arbeiten 

P Seminar 1  Testat  

E1: Industrie-
pflichtprakti-
kum 

P 12 4 
Industriepflichtprak-
tikum 

P    Bericht s. § 9 

E1: Schlüssel-
kompetenzen 

WP 1 6 
E1 Schlüsselkompe-
tenzen 

WP      

Bachelorarbeit 
mit Kolloquium 

P 

12 7 Bachelorarbeit P 
Bachelorar-
beit 

 

mind. 150 ECTS 

keine Bachelorarbeit 

2 7 Kolloquium P Kolloquium  keine Kolloquium 

Mikroökonomik 
für interdiszipli-
näre Studien-
gänge 

P 5 

7 
Mikroökonomik für 
interdisziplinäre Stu-
diengänge 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

7 

Übung zu Mikroöko-
nomik für interdis-
ziplinäre Studien-
gänge 

P Übung 2 keine keine 
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Makroökono-
mik für interdis-
ziplinäre Studi-
engänge 

P 5 

7 
Makroökonomik für 
interdisziplinäre Stu-
diengänge 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

7 

Übung zu Makroöko-
nomik für interdis-
ziplinäre Studien-
gänge 

P Übung 2 keine keine 

Mathematik 1 
(für Ingenieure) 

P 8 

1 
Mathematik 1 (für 
Ingenieure) 

P Vorlesung 4 keine keine 

Klausur 

1 
Übung zu Mathema-
tik 1 (für Ingenieure) 

P Übung 2 keine keine 

Mathematik 2 
(für Ingenieure) 

P 7 

2 
Mathematik 2 (für 
Ingenieure) 

P Vorlesung 4 keine keine 

Klausur 

2 
Übung zu Mathema-
tik 2 (für Ingenieure) 

P Übung 2 keine keine 

Mathematik E3 P 6 

3 Mathematik E3 P Vorlesung 3 keine keine 

Klausur 

3 
Übung zu Mathema-
tik E3 

P Übung 2 keine keine 

Statistik für 
Wirtschaftsinge-
nieure 

P 5 

3 
Statistik für Wirt-
schaftsingenieure 

P Vorlesung 4 keine keine 

Klausur 

3 
Übung zu Statistik 
für Wirtschaftsinge-
nieure 

P Übung 1 keine keine 

Einführung in 
die Elektrotech-
nik 

P 5 

1 
Experimental-Elekt-
rotechnik 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 1 
Übung zu Experi-
mental-Elektrotech-
nik 

P Übung 1 keine keine 

1 
Erstsemester-
workshop (B-EIT) 

P Praktikum 1 keine TP 
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Grundlagen der 
technischen In-
formatik 

P 5 

1 
Grundlagen der 
technischen Infor-
matik 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 1 
Übung zu Grundla-
gen der technischen 
Informatik 

P Übung 1 keine keine 

1 
Praktikum zu Grund-
lagen der techni-
schen Informatik 

P Praktikum 1 keine TP 

Application and 
practice-ori-
ented program-
ming 

P 5 

2 
Application and 
practice-oriented 
programming 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 
2 

Übung zu Applica-
tion and practice-ori-
ented programming 

P Übung 1 keine keine 

2 

Praktikum zu Appli-
cation and practice-
oriented program-
ming 

P Praktikum 1 keine TP 

Elektrische 
Netzwerke 

P 7 

2 
Elektrische Netz-
werke 

P Vorlesung 3 keine keine 

Klausur 

2 
Übung zu Elektrische 
Netzwerke 

P Übung 2 keine keine 

Elektrische und 
magnetische 
Felder 

P 7 

3 
Elektrische und mag-
netische Felder 

P Vorlesung 3 keine keine 

Klausur 

3 
Übung zu Elektrische 
und magnetische 
Felder 

P Übung 2 keine keine 

Elektronische 
Bauelemente 

P 5 

3 
Elektronische Bau-
elemente 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 
3 

Übung zu Elektroni-
sche Bauelemente 

P Übung 1 keine keine 

3 
Praktikum zu Elekt-
ronische Bauele-
mente 

P Praktikum 1 keine TP 
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Theorie linearer 
Systeme 

P 5 

3 
Theorie linearer Sys-
teme 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 3 
Übung zu Theorie li-
nearer Systeme 

P Übung 1 keine keine 

3 
Praktikum zu Theo-
rie linearer Systeme 

P Praktikum 1 keine TP 

Elektrotechnik 
Praktikum 

P 2 

4 
Elektrotechnik Prak-
tikum Teil 1  

P Praktikum 1 keine TP 

Klausur 

5 
Elektrotechnik Prak-
tikum Teil 2 

P Praktikum 1 keine TP 

Regelungstech-
nik (EIT) 

P 5 

4 
Regelungstechnik 
(EIT) 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

4 
Übung zu Regelungs-
technik (EIT) 

P Übung 2 keine keine 

Wahlpflichtbe-
reich EIT A 

WP 20 4-7        

Wahlpflichtbe-
reich EIT B 

WP 20 4-7        

 
TP = erfolgreiche Teilnahme am Praktikum 
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Anlage 3, Abschnitt a1: Wahlpflichtkatalog Maschinenbau A 
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Ausgewählte 
Kapitel des Ma-
schinenbaus 
BSc A  

WP 5 
SoSe/
WiSe 

6,7 
Ausgewählte Kapitel 
des Maschinenbaus 
BScA  

P Seminar 2 keine 
Vortrag mit 
Fallstudie 

Seminararbeit 

Chemische Ver-
fahrenstechnik 

WP 5 SoSe 

6,7 
Chemische Verfah-
renstechnik 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 
6,7 

Übung zu Chemische 
Verfahrenstechnik 

P Übung 1 keine keine 

6,7 
Praktikum zu Chemi-
sche Verfahrens-
technik 

P Praktikum 1 keine TP 

Energiewand-
lung in Strö-
mungsmaschi-
nen 

WP 5 WiSe 

6,7 
Energiewandlung in 
Strömungsmaschi-
nen 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 6,7 
Übung zu Energie-
wandlung in Strö-
mungsmaschinen 

P Übung 1 keine keine 

6,7 
Praktikum zu Ener-
giewandlung in Strö-
mungsmaschinen 

P Praktikum 1 keine TP 

Engineering Ma-
terials 

WP 5 SoSe 

6,7 
Engineering Materi-
als 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 6,7 
Übung zu Enginee-
ring Materials 

P Übung 1 keine keine 

6,7 
Praktikum zu Engine-
ering Materials 

P Praktikum 1 keine TP 
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Hydrodynamik 
maritimer Sys-
teme 

WP 5 WiSe 

6,7 
Hydrodynamik mari-
timer Systeme 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 
6,7 

Übung zu Hydrody-
namik maritimer 
Systeme 

P Übung 1 keine keine 

6,7 
Praktikum zu Hydro-
dynamik maritimer 
Systeme 

P Praktikum 1 keine TP 

Informations-
theoretische 
Grundlagen au-
tonomer Sys-
teme 

WP 5 SoSe 

6,7 
Informationstheore-
tische Grundlagen 
autonomer Systeme 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

6,7 

Übung zu Informati-
onstheoretische 
Grundlagen autono-
mer Systeme 

P Übung 2 keine keine 

Nachhaltige me-
tallische Stoff-
kreisläufe 1 

WP 5 SoSe 

6,7 
Nachhaltige metalli-
sche Stoffkreisläufe 
1 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

6,7 
Übung zu Nachhal-
tige metallische 
Stoffkreisläufe 1 

P Übung 2 keine keine 

Numerische 
Methoden und 
maschinelles 
Lernen 

WP 5 SoSe 

6,7 
Numerische Metho-
den und maschinel-
les Lernen 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

6,7 
Übung zu Numeri-
sche Methoden und 
maschinelles Lernen 

P Übung 2 keine keine 

Regelungstech-
nik MB 

WP 5 SoSe 

6,7 
Regelungstechnik 
MB 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 6,7 
Übung zu Regelungs-
technik MB 

P Übung 1 keine keine 

6,7 
Praktikum zu Rege-
lungstechnik MB 

P Praktikum 1 keine TP 

Strömungsme-
chanik 2 

WP 5 SoSe 

6,7 
Strömungsmechanik 
2 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

6,7 
Übung zu Strö-
mungsmechanik 2 

P Übung 2 keine keine 
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Strukturfestig-
keit nachhalti-
ger maritimer 
Systeme 1 

WP 5 SoSe 

6,7 
Strukturfestigkeit 
nachhaltiger mariti-
mer Systeme 1 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur, Haus-
arbeit 

6,7 

Übung zu Struktur-
festigkeit nachhalti-
ger maritimer Sys-
teme 1 

P Übung 2 keine keine 

Technische Me-
chanik 3 

WP 5 WiSe 

6,7 
Technische Mecha-
nik 3 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

6,7 
Übung zu Technische 
Mechanik 3 

P Übung 2 keine keine 

Technologien 
der Verfahrens- 
und Umwelt-
technik 

WP 5 SoSe 

6,7 
Technologien der 
Verfahrens- und Um-
welttechnik 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

6,7 
Übung zu Technolo-
gien der Verfahrens- 
und Umwelttechnik 

P Übung 2 keine keine 

Theoretische 
Metallurgie 

WP 5 SoSe 

6,7 
Theoretische Metal-
lurgie 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

6,7 
Übung zu Theoreti-
sche Metallurgie 

P Übung 2 keine keine 

Thermodynamik 
2 

WP 5 SoSe 

6,7 Thermodynamik 2 P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 6,7 
Übung zu Thermody-
namik 2 

P Übung 1 keine keine 

6,7 
Praktikum zu Ther-
modynamik 2 

P Praktikum 1 keine TP 

 
TP = erfolgreiche Teilnahme am Praktikum 
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Anlage 3, Abschnitt a2: Wahlpflichtkatalog Maschinenbau B 
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Additive Ferti-
gungsverfahren 
1 - Grundlagen 

WP 5 WiSe 

6,7 
Additive Fertigungs-
verfahren 1 - Grund-
lagen 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 
6,7 

Seminar zu Additive 
Fertigungsverfahren 
1 - Grundlagen 

P Seminar 1 keine keine 

6,7 

Praktikum zu Addi-
tive Fertigungsver-
fahren 1 - Grundla-
gen 

P Praktikum 1 keine TP 

Ausgewählte 
Kapitel des Ma-
schinenbaus 
BSc A  

WP 5 
SoSe/
WiSe 

6,7 
Ausgewählte Kapitel 
des Maschinenbaus 
BSc A  

P Seminar 2 keine 
Vortrag mit 
Fallstudie 

Seminararbeit 

Ausgewählte 
Kapitel des Ma-
schinenbaus 
BSc B  

WP 5 
SoSe/
WiSe 

6,7 
Ausgewählte Kapitel 
des Maschinenbaus 
BSc B  

P Seminar 2 keine 
Vortrag mit 
Fallstudie 

Seminararbeit 

Digitalisierung 
in der Produk-
tion 

WP 5 SoSe 

6,7 
Digitalisierung in der 
Produktion 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

6,7 
Übung zu Digitalisie-
rung in der Produk-
tion 

P Übung 2 keine keine 
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Einführung in 
die Kunststoff-
technik 

WP 5 SoSe 

6,7 
Einführung in die 
Kunststofftechnik 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 
6,7 

Übung zu Einführung 
in die Kunststoff-
technik 

P Übung 1 keine keine 

6,7 
Praktikum zu Einfüh-
rung in die Kunst-
stofftechnik 

P Praktikum 1 keine keine 

Elektrische Ma-
schinen 

WP 5 WiSe 

6,7 
Elektrische Maschi-
nen 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

6,7 
Übung zu Elektrische 
Maschinen 

P Übung 1 keine keine 

Energiewand-
lung in Kolben-
maschinen 

WP 5 SoSe 

6,7 
Energiewandlung in 
Kolbenmaschinen 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 
6,7 

Übung zu Energie-
wandlung in Kolben-
maschinen 

P Übung 1 keine keine 

6,7 
Praktikum zu Ener-
giewandlung in Kol-
benmaschinen 

P Praktikum 1 keine TP 

Energiewand-
lung und -spei-
cherung 

WP 5 SoSe 

6,7 
Energiewandlung 
und -speicherung 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

6,7 
Übung zu Energie-
wandlung und -spei-
cherung 

P Übung 2 keine keine 

Entwurf nach-
haltiger und au-
tonomer mariti-
mer Systeme 1 

WP 5 SoSe 

6,7 
Entwurf nachhaltiger 
und autonomer ma-
ritimer Systeme 1 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

6,7 

Übung zu Entwurf 
nachhaltiger und au-
tonomer maritimer 
Systeme 1 

P Übung 2 keine keine 
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Hafenwirtschaft 
und Logistik 

WP 5 WiSe 

6,7 
Hafenwirtschaft und 
Logistik 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

6,7 
Übung zu Hafenwirt-
schaft und Logistik 

P Übung 2 keine keine 

Hausarbeit zum 
Entwurf nach-
haltiger mariti-
mer Systeme 

WP 5 SoSe 

6,7 
Hausarbeit zum Ent-
wurf nachhaltiger 
maritimer Systeme 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

6,7 

Seminar zu Hausar-
beit zum Entwurf 
nachhaltiger mariti-
mer Systeme 

P Seminar 3 keine keine 

Höhere Dyna-
mik 

WP 5 SoSe 

6,7 Höhere Dynamik P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

6,7 
Übung zu Höhere 
Dynamik 

P Übung 2 keine keine 

Konstruktion 
nachhaltiger 
und autonomer 
maritimer Sys-
teme 

WP 5 WiSe 

6,7 

Konstruktion nach-
haltiger und autono-
mer maritimer Sys-
teme 

P Vorlesung 2 keine keine 

Hausarbeit, 
Klausur 

6,7 

Übung zu Konstruk-
tion nachhaltiger 
und autonomer ma-
ritimer Systeme 

P Übung 2 keine keine 

Maritime Ener-
giesysteme 

WP 5 SoSe 

6,7 
Maritime Energiesys-
teme 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 6,7 
Übung zu Maritime 
Energiesysteme 

P Übung 1 keine keine 

6,7 
Praktikum zu Mari-
time Energiesysteme 

P Praktikum 1 keine TP 

Maschinenele-
mente 2 

WP 5 WiSe 

6,7 
Maschinenelemente 
2 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 6,7 
Übung zu Maschi-
nenelemente 2 

P Übung 1 keine keine 

6,7 
Seminar zu Maschi-
nenelemente 2 

P Seminar 1 keine Hausarbeit 
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Mechanische 
Verfahrenstech-
nik 

WP 5 WiSe 

6,7 
Mechanische Ver-
fahrenstechnik 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

6,7 
Übung zu Mechani-
sche Verfahrens-
technik 

P Übung 2 keine keine 

Messmethoden 
in der Energie- 
und Verfahrens-
technik 

WP 5 WiSe 

6,7 
Messmethoden in 
der Energie- und 
Verfahrenstechnik 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 
6,7 

Übung zu Messme-
thoden in der Ener-
gie- und Verfahrens-
technik 

P Übung 1 keine keine 

6,7 

Praktikum zu Mess-
methoden in der 
Energie- und Verfah-
renstechnik 

P Praktikum 1 keine TP 

Modellbildung 
und Simulation 

WP 5 SoSe 

6,7 
Modellbildung und 
Simulation 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

6,7 
Übung zu Modellbil-
dung und Simulation 

P Übung 2 keine keine 

Nachhaltige me-
tallische Stoff-
kreisläufe 1 

WP 5 SoSe 

6,7 
Nachhaltige metalli-
sche Stoffkreisläufe 
1 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

6,7 
Übung zu Nachhal-
tige metallische 
Stoffkreisläufe 1 

P Übung 2 keine keine 

Nachhaltige me-
tallische Stoff-
kreisläufe 2 

WP 5 SoSe 

6,7 
Nachhaltige metalli-
sche Stoffkreisläufe 
2 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 6,7 
Übung zu Nachhal-
tige metallische 
Stoffkreisläufe 2 

P Übung 1 keine keine 

6,7 
Praktikum zu Nach-
haltige metallische 
Stoffkreisläufe 2 

P Praktikum 1 keine TP 
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Produktent-
wicklung 

WP 5 SoSe 

6,7 Produktentwicklung P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

6,7 
Übung zu Produkt-
entwicklung 

P Übung 2 keine keine 

Produktions-
technik 

WP 5 WiSe 

6,7 Produktionstechnik P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

6,7 
Übung zu Produkti-
onstechnik 

P Übung 2 keine keine 

Sicherheit nach-
haltiger und au-
tonomer mariti-
mer Systeme 

WP 5 SoSe 

6,7 
Sicherheit nachhalti-
ger und autonomer 
maritimer Systeme 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

6,7 

Übung zu Sicherheit 
nachhaltiger und au-
tonomer maritimer 
Systeme 

P Übung 2 keine keine 

Strukturdyna-
mik 

WP 5 WiSe 

6,7 Strukturdynamik P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

6,7 
Übung zu Struk-
turdynamik 

P Übung 2 keine keine 

Sustainable Ur-
ban Systems 

WP 5 SoSe 

6,7 
Sustainable Urban 
Systems 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

6,7 
Übung zu 
Sustainable Urban 
Systems 

P Übung 2 keine keine 

Umformtechnik WP 5 WiSe 

6,7 Umformtechnik P Vorlesung 3 keine keine 

Klausur 6,7 
Übung zu Umform-
technik 

P Übung 1 keine keine 

6,7 
Praktikum zu Um-
formtechnik 

P Praktikum 1 keine TP 
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Wasserstoff in 
der Metallurgie 

WP 5 WiSe 

6,7 
Wasserstoff in der 
Metallurgie 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

6,7 
Übung zu Wasser-
stoff in der Metallur-
gie 

P Übung 2 keine keine 

Material Selec-
tion for Corro-
sion and Wear 
Resistance  

WP 5 SoSe 

6,7 
Material Selection 
for Corrosion and 
Wear Resistance  

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

6,7 

Übung zu Material 
Selection for Corro-
sion and Wear Re-
sistance  

P Übung 2 keine keine 

Werkstoffkunde 
Stahl 

WP 5 SoSe 

6,7 
Werkstoffkunde 
Stahl 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 6,7 
Übung zu Werk-
stoffkunde Stahl 

P Übung 1 keine keine 

6,7 
Praktikum zu Werk-
stoffkunde Stahl 

P Praktikum 1 keine TP 

Werkstoffprü-
fung 

WP 5 WiSe 

6,7 Werkstoffprüfung P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 6,7 
Übung zu Werkstoff-
prüfung 

P Übung 1 keine keine 

6,7 
Praktikum zu Werk-
stoffprüfung 

P Praktikum 1 keine TP 

Chemische Ver-
fahrenstechnik 

WP 5 SoSe 

6,7 
Chemische Verfah-
renstechnik 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 
6,7 

Übung zu Chemische 
Verfahrenstechnik 

P Übung 1 keine keine 

6,7 
Praktikum zu Chemi-
sche Verfahrens-
technik 

P Praktikum 1 keine TP 
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Energiewand-
lung in Strö-
mungsmaschi-
nen 

WP 5 WiSe 

6,7 
Energiewandlung in 
Strömungsmaschi-
nen 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 6,7 
Übung zu Energie-
wandlung in Strö-
mungsmaschinen 

P Übung 1 keine keine 

6,7 
Praktikum zu Ener-
giewandlung in Strö-
mungsmaschinen 

P Praktikum 1 keine TP 

Engineering Ma-
terials 

WP 5 SoSe 

6,7 
Engineering Materi-
als 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 6,7 
Übung zu Enginee-
ring Materials 

P Übung 1 keine keine 

6,7 
Praktikum zu Engine-
ering Materials 

P Praktikum 1 keine TP 

Hydrodynamik 
maritimer Sys-
teme 1 

WP 5 WiSe 

6,7 
Hydrodynamik mari-
timer Systeme 1 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 
6,7 

Übung zu Hydrody-
namik maritimer 
Systeme 1 

P Übung 1 keine keine 

6,7 
Praktikum zu Hydro-
dynamik maritimer 
Systeme 1 

P Praktikum 1 keine TP 

Informations-
theoretische 
Grundlagen au-
tonomer Sys-
teme 

WP 5 SoSe 

6,7 
Informationstheore-
tische Grundlagen 
autonomer Systeme 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

6,7 

Übung zu Informati-
onstheoretische 
Grundlagen autono-
mer Systeme 

P Übung 2 keine keine 

Nachhaltige me-
tallische Stoff-
kreisläufe 1 

WP 5 SoSe 

6,7 
Nachhaltige metalli-
sche Stoffkreisläufe 
1 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

6,7 
Übung zu Nachhal-
tige metallische 
Stoffkreisläufe 1 

P Übung 2 keine keine 

 

Numerische 
Methoden und 
maschinelles 

WP 5 SoSe 6,7 
Numerische Metho-
den und maschinel-
les Lernen 

P Vorlesung 2 keine keine Klausur 
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Lernen 
6,7 

Übung zu Numeri-
sche Methoden und 
maschinelles Lernen 

P Übung 2 keine keine 

Regelungstech-
nik MB 

WP 5 SoSe 

6,7 
Regelungstechnik 
MB 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 6,7 
Übung zu Regelungs-
technik MB 

P Übung 1 keine keine 

6,7 
Praktikum zu Rege-
lungstechnik MB 

P Praktikum 1 keine TP 

Strömungsme-
chanik 2 

WP 5 SoSe 

6,7 
Strömungsmechanik 
2 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

6,7 
Übung zu Strö-
mungsmechanik 2 

P Übung 2 keine keine 

Strukturfestig-
keit nachhalti-
ger maritimer 
Systeme 1 

WP 5 SoSe 

6,7 
Strukturfestigkeit 
nachhaltiger mariti-
mer Systeme 1 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur, Haus-
arbeit 

6,7 

Übung zu Struktur-
festigkeit nachhalti-
ger maritimer Sys-
teme 1 

P Übung 2 keine keine 

Technische Me-
chanik 3 

WP 5 WiSe 

6,7 
Technische Mecha-
nik 3 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

6,7 
Übung zu Technische 
Mechanik 3 

P Übung 2 keine keine 

Technologien 
der Verfahrens- 
und Umwelt-
technik 

WP 5 SoSe 

6,7 
Technologien der 
Verfahrens- und Um-
welttechnik 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

6,7 
Übung zu Technolo-
gien der Verfahrens- 
und Umwelttechnik 

P Übung 2 keine keine 

 

Theoretische 
Metallurgie 

WP 5 SoSe 6,7 
Theoretische Metal-
lurgie 

P Vorlesung 2 keine keine Klausur 
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6,7 
Übung zu Theoreti-
sche Metallurgie 

P Übung 2 keine keine 

Thermodynamik 
2 

WP 5 SoSe 

6,7 Thermodynamik 2 P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 6,7 
Übung zu Thermody-
namik 2 

P Übung 1 keine keine 

6,7 
Praktikum zu Ther-
modynamik 2 

P Praktikum 1 keine TP 

 
TP = erfolgreiche Teilnahme am Praktikum 
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Anlage 3, Abschnitt b1: Wahlpflichtkatalog A Elektrotechnik und Informationstechnik 
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Digitale Rege-
lung 

WP 5 WiSe 

4-7 Digitale Regelung P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 4-7 
Übung zu Digitale 
Regelung 

P Übung 1 keine keine 

4-7 
Praktikum zu Digitale 
Regelung 

P Praktikum 1 keine TP 

Elektrische 
Energieversor-
gungssysteme 

WP 5 SoSe 

4-7 
Elektrische Energie-
versorgungssysteme 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

4-7 
Übung zu Elektrische 
Energieversorgungs-
systeme 

P Übung 1 keine keine 

Elektrische 
Messtechnik 

WP 5 WiSe 

4-7 
Elektrische Mess-
technik 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

4-7 
Übung zu Elektrische 
Messtechnik 

P Übung 2 keine keine 

Elektrizitätswirt-
schaft 

WP 5 SoSe 

4-7 
Elektrizitätswirt-
schaft 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

4-7 
Übung zu Elektrizi-
tätswirtschaft 

P Übung 1 keine Hausarbeit 
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Grundlagen der 
elektrischen 
Energietechnik 

WP 5 WiSe 

4-7 
Grundlagen der 
elektrischen Energie-
technik 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

4-7 
Übung zu Grundla-
gen der elektrischen 
Energietechnik 

P Übung 2 keine keine 

Grundlagen der 
Hochspan-
nungstechnik 

WP 5 WiSe 

4-7 
Grundlagen der 
Hochspannungstech-
nik 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

4-7 
Übung zu Grundla-
gen der Hochspan-
nungstechnik 

P Übung 1 keine keine 

Schaltungstech-
nik 

WP 5 SoSe 

4-7 Schaltungstechnik P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 4-7 
Übung zu Schal-
tungstechnik 

P Übung 1 keine keine 

4-7 
Seminar zu Schal-
tungstechnik 

P Seminar 1 keine TP 

Microwave and 
RF-Technology 

WP 5 SoSe 

4-7 
Microwave and RF-
Technology 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 
4-7 

Übung zu Microwave 
and RF-Technology 

P Übung 1 keine keine 

4-7 
Praktikum zu Micro-
wave and RF-Tech-
nology 

P Praktikum 2 keine TP 

Nachrichten-
technik 

WP 5 SoSe 

4-7 Nachrichtentechnik P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

4-7 
Übung zu Nachrich-
tentechnik 

P Übung 2 keine keine 

Optische Über-
tragungstechnik 

WP 5 SoSe 

4-7 
Optische Übertra-
gungstechnik 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

4-7 
Übung zu Optische 
Übertragungstechnik 

P Übung 1 keine keine 
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Struktur von 
Mikrorechnern 

WP 5 WiSe 

4-7 
Struktur von Mikro-
rechnern 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

4-7 
Übung zu Struktur 
von Mikrorechnern 

P Übung 1 keine keine 

 
TP = erfolgreiche Teilnahme am Praktikum 
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Anlage 3, Abschnitt b2: Wahlpflichtkatalog B Elektrotechnik und Informationstechnik 
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Advanced Cir-
cuit Theory 

WP 5 WiSe 

4-7 
Advanced Circuit 
Theory 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 
4-7 

Übung zu Advanced 
Circuit Theory 

P Übung 1 keine keine 

4-7 
Seminar zu Ad-
vanced Circuit The-
ory 

P Seminar 1 keine keine 

Analog Filters WP 5 SoSe 

4-7 Analog Filters P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 4-7 
Übung zu Analog Fil-
ters 

P Übung 1 keine keine 

4-7 
Praktikum zu Analog 
Filters 

P Praktikum 1 keine TP 

Anlagen zur Er-
zeugung und 
Speicherung 
elektrischer 
Energie 

WP 5 SoSe 

4-7 

Anlagen zur Erzeu-
gung und Speiche-
rung elektrischer 
Energie 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

4-7 

Übung zu Anlagen 
zur Erzeugung und 
Speicherung elektri-
scher Energie 

P Übung 1 keine keine 

Ausgewählte 
Kapitel der EIT 
Bsc 

WP 5 
SoSe/
WiSe 

4-7 
Ausgewählte Kapitel 
der EIT BSc 

P Seminar 2 keine 
Vortrag mit 
Fallstudie 

Seminararbeit 
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Computerge-
stützte Ingeni-
eurmathematik 

WP 5 SoSe 

4-7 
Computergestützte 
Ingenieurmathema-
tik 

P Vorlesung 1 keine keine 

Klausur 4-7 
Übung zu Computer-
gestützte Ingenieur-
mathematik 

P Übung 1 keine keine 

4-7 
Praktikum zu Com-
putergestützte Inge-
nieurmathematik 

P Praktikum 2 keine TP 

Digitalisierung 
in der Produk-
tion 

WP 5 SoSe 

4-7 
Digitalisierung in der 
Produktion 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

4-7 
Übung zu Digitalisie-
rung in der Produk-
tion 

P Übung 2 keine keine 

Einführung in 
die Nano- und 
Quantentech-
nologie 

WP 5 WiSe 

4-7 
Einführung in die 
Nano- und Quanten-
technologie 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 
4-7 

Übung zu Einführung 
in die Nano- und 
Quantentechnologie 

P Übung 1 keine keine 

4-7 

Praktikum zu Einfüh-
rung in die Nano- 
und Quantentechno-
logie 

P Praktikum 1 keine TP 

Embedded Sys-
tems 

WP 5 WiSe 

4-7 Embedded Systems P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

4-7 
Übung zu Embedded 
Systems 

P Übung 2 keine keine 

Energiewand-
lung und -spei-
cherung 

WP 5 SoSe 

4-7 
Energiewandlung 
und -speicherung 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

4-7 
Übung zu Energie-
wandlung und -spei-
cherung 

P Übung 2 keine keine 
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Halbleitertech-
nologie 

WP 5 WiSe 

4-7 
Halbleitertechnolo-
gie 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

4-7 
Übung zu Halbleiter-
technologie 

P Übung 1 keine Hausarbeit 

Informations-
theoretische 
Grundlagen au-
tonomer Sys-
teme 

WP 5 SoSe 

4-7 
Informationstheore-
tische Grundlagen 
autonomer Systeme 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

4-7 

Übung zu Informati-
onstheoretische 
Grundlagen autono-
mer Systeme 

P Übung 2 keine keine 

Logical Design 
of Digital Sys-
tems 

WP 5 SoSe 

4-7 
Logical Design of 
Digital Systems 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 
4-7 

Übung zu Logical De-
sign of Digital Sys-
tems 

P Übung 1 keine keine 

4-7 
Praktikum zu Logical 
Design of Digital Sys-
tems 

P Praktikum 1 keine TP 

Medizinische 
Messtechnik 

WP 5 SoSe 

4-7 
Medizinische Mess-
technik 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

4-7 
Übung zu Medizini-
sche Messtechnik 

P Übung 1 keine keine 

Messmethoden 
in der Energie- 
und Verfahrens-
technik 

WP 5 WiSe 

4-7 
Messmethoden in 
der Energie- und 
Verfahrenstechnik 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 
4-7 

Übung zu Messme-
thoden in der Ener-
gie- und Verfahrens-
technik Systems 

P Übung 1 keine keine 

4-7 

Praktikum zu Mess-
methoden in der 
Energie- und Verfah-
renstechnik 

P Praktikum 1 keine TP 
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Moderne Ener-
gieversorgung 

WP 5 SoSe 

4-7 
Moderne Energie-
versorgung 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

4-7 
Seminar zu Moderne 
Energieversorgung 

P Seminar 1 keine Protokoll 

Optoelektronik WP 5 WiSe 

4-7 Optoelektronik P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

4-7 
Übung zu Optoelekt-
ronik 

P Übung 1 keine keine 

Produktions-
technik 

WP 5 WiSe 

4-7 Produktionstechnik P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

4-7 
Übung zu Produkti-
onstechnik 

P Übung 2 keine keine 

Quantenkom-
munikation 

WP 5 SoSe 

4-7 
Quantenkommuni-
kation 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

4-7 
Übung zu Quanten-
kommunikation 

P Übung 1 keine keine 

Rechnernetze 
und Kommuni-
kationssysteme 

WP 5 WiSe 

4-7 
Rechnernetze und 
Kommunikationssys-
teme 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

4-7 
Übung zu Rechner-
netze und Kommuni-
kationssysteme 

P Übung 1 keine keine 

Regenerative 
Energiesysteme 

WP 5 WiSe 

4-7 
Regenerative Ener-
giesysteme 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

4-7 
Übung zu Regenera-
tive Energiesysteme 

P Übung 2 keine keine 
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Technische Dar-
stellung und 
CAD 

WP 5 WiSe 

4-7 
Technische Darstel-
lung und CAD 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 
4-7 

Übung zu Technische 
Darstellung und CAD 

P Übung 2 keine keine 

4-7 
Praktikum zu Techni-
sche Darstellung und 
CAD 

P Praktikum 1 keine keine 

Digitale Rege-
lung 

WP 5 WiSe 

4-7 Digitale Regelung P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 4-7 
Übung zu Digitale 
Regelung 

P Übung 1 keine keine 

4-7 
Praktikum zu Digitale 
Regelung 

P Praktikum 1 keine TP 

Elektrische 
Energieversor-
gungssysteme 

WP 5 SoSe 

4-7 
Elektrische Energie-
versorgungssysteme 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

4-7 
Übung zu Elektrische 
Energieversorgungs-
systeme 

P Übung 1 keine keine 

Elektrische 
Messtechnik 

WP 5 WiSe 

4-7 
Elektrische Mess-
technik 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

4-7 
Übung zu Elektrische 
Messtechnik 

P Übung 2 keine keine 

Elektrizitätswirt-
schaft 

WP 5 SoSe 

4-7 
Elektrizitätswirt-
schaft 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

4-7 
Übung zu Elektrizi-
tätswirtschaft 

P Übung 1 keine Hausarbeit 

Grundlagen der 
elektrischen 
Energietechnik 

WP 5 WiSe 

4-7 
Grundlagen der 
elektrischen Energie-
technik 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

4-7 
Übung zu Grundla-
gen der elektrischen 
Energietechnik 

P Übung 2 keine keine 
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Grundlagen der 
Hochspan-
nungstechnik 

WP 5 WiSe 

4-7 
Grundlagen der 
Hochspannungstech-
nik 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

4-7 
Übung zu Grundla-
gen der Hochspan-
nungstechnik 

P Übung 1 keine keine 

Schaltungstech-
nik 

WP 5 SoSe 

4-7 Schaltungstechnik P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 4-7 
Übung zu Schal-
tungstechnik 

 
P 

Übung 1 keine keine 

4-7 
Seminar zu Schal-
tungstechnik 

P Seminar 1 keine TP 

Microwave and 
RF-Technology 

WP 5 SoSe 

4-7 
Microwave and RF-
Technology 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 
4-7 

Übung zu Microwave 
and RF-Technology 

 
P 

Übung 1 keine keine 

4-7 
Praktikum zu Micro-
wave and RF-Tech-
nology 

P Praktikum 2 keine TP 

Nachrichten-
technik 

WP 5 SoSe 

4-7 Nachrichtentechnik P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

4-7 
Übung zu Nachrich-
tentechnik 

P Übung 2 keine keine 

Optische Über-
tragungstechnik 

WP 5 SoSe 

4-7 
Optische Übertra-
gungstechnik 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

4-7 
Übung zu Optische 
Übertragungstechnik 

P Übung 1 keine keine 

Struktur von 
Mikrorechnern 

WP 5 WiSe 

4-7 
Struktur von Mikro-
rechnern 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

4-7 
Übung zu Struktur 
von Mikrorechnern 

P Übung 1 keine keine 

 
TP = erfolgreiche Teilnahme am Praktikum 
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Anlage 3, Abschnitt c1: Wahlpflichtkatalog Betriebswirtschaftslehre 
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Ausgewählte 
Kapitel der BWL 
BSc 

WP 5 
SoSe/
WiSe 

4-7 
Ausgewählte Kapitel 
der BWL BSc 

P Seminar 2 keine 
Vortrag mit 
Fallstudie 

Seminararbeit 

Corporate 
Governance 

WP 5 WiSe 4-7 
Corporate Gover-
nance 

P Vorlesung 2 keine keine Klausur 

Einführung in 
die betriebliche 
Steuerlehre 

WP 5 WiSe 

4-7 
Einführung in die be-
triebliche Steuer-
lehre 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

4-7 
Übung zu Einführung 
in die betriebliche 
Steuerlehre 

P Übung 2 keine keine 

Einführung in 
die Energiewirt-
schaft 

WP 6 SoSe 

4-7 
Einführung in die 
Energiewirtschaft 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

4-7 
Übung zu Einführung 
in die Energiewirt-
schaft 

P Übung 2 keine keine 

Grundzüge des 
Handelsmana-
gements 

WP 5 WiSe 4-7 
Grundzüge des Han-
delsmanagements 

P Vorlesung 2 keine keine Klausur 

International Fi-
nancial Ac-
counting 

WP 5 WiSe 4-7 
International Finan-
cial Accounting 

P Vorlesung 2 keine keine Klausur 

Investition und 
Finanzierung 

WP 5 WiSe 4-7 
Investition und Fi-
nanzierung 

P Seminar 2 keine 
Vortrag mit 
Fallstudie 

Seminararbeit 
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Kostenmanage-
ment und Con-
trolling 

WP 5 WiSe 

4-7 
Kostenmanagement 
und Controlling 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur, Prä-
sentation 

4-7 
Übung zu Kostenma-
nagement und Con-
trolling 

P Übung 1 keine keine 

Logistik und 
Materialfluss 1 

WP 5 SoSe 

4-7 
Logistik und Materi-
alfluss 1 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

4-7 
Übung zu Logistik 
und Materialfluss 1 

P Übung 1 keine keine 

Nachhaltiges 
Produktionsma-
nagement 

WP 5 SoSe 

4-7 
Nachhaltiges Pro-
duktionsmanage-
ment 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

4-7 
Übung zu Nachhalti-
ges Produktionsma-
nagement 

P Übung 2 keine keine 

Marketingent-
scheidungen 

WP 5 SoSe 

4-7 
Marketingentschei-
dungen 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

4-7 
Seminar zu Marke-
tingentscheidungen 

P Seminar 1 keine keine 

Personalma-
nagement 
(MSM) 

WP 5 WiSe 4-7 
Personalmanage-
ment (MSM) 

P Vorlesung 2 keine keine Klausur 

Service Operati-
ons 

WP 5 WiSe 

4-7 Service Operations P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

4-7 
Übung zu Service 
Operations 

P Übung 1 keine keine 

Strategisches 
Management 

WP 5 SoSe 

4-7 
Strategisches Ma-
nagement 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

4-7 
Übung zu Strategi-
sches Management 

P Übung 1 keine keine 
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Strategisches 
Marketing  

WP 5 WiSe 4-7 Strategisches Marke-
ting  

P Vorlesung 2 keine keine Klausur 

Technologie- 
und Innovati-
onsmanage-
ment 

WP 5 SoSe 

4-7 
Technologie- und In-
novationsmanage-
ment 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

4-7 
Übung zu Technolo-
gie- und Innovati-
onsmanagement 

P Übung 1 keine keine 

Umweltökono-
mik und erneu-
erbare Ener-
gien* 

WP 6 WiSe 

4-7 
Umweltökonomik 
und erneuerbare 
Energien* 

P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

4-7 

Übung zu Um-
weltökonomik und 
erneuerbare Ener-
gien* 

P Übung 2 keine keine 

 
*nur wählbar in der Vertiefung Elektro- und Informationstechnik. 
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Anlage 3, Abschnitt c2: Wahlpflichtkatalog Seminar Betriebswirtschaftslehre 
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Bachelorsemi-
nar Corporate 
Entrepreneur-
ship und Start-
up Zusam-
menarbeit 

WP 5 WiSe 6,7 

Bachelorseminar 
Corporate Entrepre-
neurship und Start-
up Zusammenarbeit 

P Seminar 3 keine keine 
Seminararbeit, 
Präsentation 

Bachelorsemi-
nar Internatio-
nales Manage-
ment  

WP 5 SoSe 6,7 
Bachelorseminar In-
ternationales Ma-
nagement  

P Seminar 3 keine keine 
Seminararbeit, 
Präsentation 

Bachelorsemi-
nar Nachhalti-
ges Produkti-
onsmanage-
ment 

WP 5 SoSe 6,7 
Bachelorseminar 
Nachhaltiges Pro-
duktionsmanage-
ment 

P Seminar 3 keine keine 
Seminararbeit, 
Präsentation 

Bachelorsemi-
nar Unterneh-
menssteuerung 
und Controlling  

WP 5 WiSe 6,7 
Bachelorseminar Un-
ternehmenssteue-
rung und Controlling  

P Seminar 3 keine keine 
Seminararbeit, 
Präsentation 

GAMS-Seminar 
Bachelor *  

WP 6 SoSe 6,7 GAMS-Seminar Ba-
chelor *  

P Seminar 2 keine keine 
Seminararbeit, 
Präsentation 

Literatursemi-
nar Energiewirt-
schaft, Ba-
chelor* 

WP 6 
WiSe/ 
SoSe 

6,7 
Literaturseminar 
Energiewirtschaft, 
Bachelor* 

P Seminar 2 keine keine 
Seminararbeit, 
Präsentation 

 
*nur wählbar in der Vertiefung Elektro- und Informationstechnik. 
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Anlage 3, Abschnitt d: Wahlpflichtkatalog Chemie/Physik 
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Chemie WP 5 

1 Chemie P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 

1 Übung zu Chemie P Übung 1 keine keine 

Physik M WP 5 

1 Physik M P Vorlesung 2 keine keine 

Klausur 1 Übung zu Physik M P Übung 1 keine keine 

1 
Praktikum zu Physik 
M 

P Praktikum 1 keine TP 

 
TP = erfolgreiche Teilnahme am Praktikum 
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Anlage 4: Studienplan für den Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen (Teilzeitvariante nach § 5) 

Im Teilzeitstudium verlängert sich die Regelstudienzeit individuell auf bis zu maximal 7 Studienjahre bzw. 14 Semester. In diesem Fall der maximalen 
Regelstudienzeit ist das Bachelorarbeitsmodul im 14. Semester verortet. Die übrigen Module werden unter Beibehaltung der Zuordnung zu einem Winter- 
oder Sommersemester auf die maximale Regelstudienzeit gestreckt. Bei Wahl der Teilzeitstudiumsvariante mit der maximalen Regelstudienzeit beträgt 
die empfohlene ECTS-Credit-Zahl pro Semester 15 ECTS-Credits. In diesem Fall wird eine frei im Rahmen der Vorgaben dieser Prüfungsordnung zu 
wählende Hälfte der Veranstaltungen des 1. Semesters auf das 3. Semester verscho- ben, eine Hälfte des 2. Semesters auf das 4. Semester, eine Hälfte 
des 3. Semesters auf das 5. Semester und die andere Hälfte des 3. Semesters auf das 7. Semester etc. 

 

 

Anlage 5: Anlage zu mündlichen Ergänzungsprüfungen 

 
„Mündliche Ergänzungsprüfungen“ 

Für die Klausurprüfungen der BWL-, VWL- und Statistik-Fächer ist KEINE mündliche Ergänzungsprüfung vorgesehen. Die folgende Tabelle weist die-
jenigen Modulabschlussprüfungen aus, für die KEINE mündliche Ergänzungsprüfung vorgesehen ist. 
 

Prüfungen: 

Bilanzierung und Finanzierung 

Grundlagen des Personalmanagements 

Makroökonomik für interdisziplinäre Studiengänge 

Marketing und Innovation 

Mikroökonomik für interdisziplinäre Studiengänge 

Operations Research 

Planung und Organisation 

Statistik für Wirtschaftsingenieure 

Wahlpflichtbereich BWL (alle Prüfungen) 

Wahlpflichtbereich Seminar BWL (alle Prüfungen) 

 
Tabelle: Prüfungen, für die KEINE mündliche Ergänzungsprüfung vorgesehen ist. 
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Anlage 6: Studienprofile im Studiengang B.Sc. Wirtschaftsingenieurwesen 

 
Im B.Sc. Wirtschaftsingenieurwesen kann innerhalb des betriebswirtschaftlichen Wahlpflichtbereichs sowie der technischen 
Wahlpflichtbereiche A und B frei gewählt werden. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass nach erfolgreichem Absolvieren 
von festgelegten Veranstaltungen innerhalb dieser Wahlbereiche bestimmte Studienprofile auf dem Diploma Supplement 
ausgewiesen werden.  
 
Studierende können frei entscheiden, ob Sie entweder frei kombinieren oder sich bei der Wahl ihrer Fächer an den Studi-
enprofilen orientieren möchten. Auch wenn mehrere Studienprofile absolviert werden können, lautet die Empfehlung, ma-
ximal ein Studienprofil pro Wahlpflichtbereich anzustreben. 
Im Folgenden werden diese Studienprofile samt der zugehörigen Fächer aufgeführt.  
 

1. Studienprofile in den Wahlbereichen der Betriebswirtschaftslehre (BWL) 

 

2. Studienprofile in der Vertiefung Maschinenbau (MB) 

 
 

3. Studienprofile in der Vertiefung Elektrotechnik und Informationstechnik (EIT) 
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1. Studienprofile in den Wahlbereichen der Betriebswirtschaftslehre (BWL) 

a. Studienprofil Controlling (Wömpener) 

Zugehörige Fächer 
• Bachelorseminar Unternehmenssteuerung und Controlling  

• Kostenmanagement und Controlling 

Sinnvolle Kombinati-
onsmöglichkeiten 

• Corporate Governance 

• Einführung in die betriebliche Steuerlehre 

• Grundzüge des Handelsmanagements 

• International Financial Accounting 

• Logistik und Materialfluss 

• Nachhaltiges Produktionsmanagement  

• Marketingentscheidungen 

• Strategisches Management  

• Strategisches Marketing  

• Technologie- und Innovationsmanagement 

Wofür qualifiziert das 
Profil? 

Controlling ist die Beschaffung, Aufbereitung und Analyse von Informationen zur zielori-
entierten Entscheidungsvorbereitung. 
 
Es stellt vor allem eine Schnittstellenfunktion im Unternehmen dar, die in allen Berei-
chen gefragt ist. Ob im Finanzcontrolling, im Marketingcontrolling oder Logistikcontrol-
ling – Controllerinnen und Controller sind gefragte Sparringspartner des Managements 
um betriebliche Entscheidungen optimal und effizient zu treffen.  
 
Durch diese thematische Offenheit ist das Controlling häufig ein Sprungbrett für Lei-
tungspositionen. Egal ob in der strategischen Expansion oder in der Unterneh-
menskrise: Controllerinnen und Controller sind gerade in spannenden Fragestellungen 
wichtige Rationalitätssicherer und Träger vernetzter Informationsprozesse. 
 
Absolventen des Profils sind offen für unterschiedliche Branchen, die das spätere Be-
rufsfeld entscheidend prägen. Während das Controlling in Handelsunternehmen eher 
beschaffungs- und vertriebsorientiert ist, weist es in etwa in Industrieunternehmen vor 
allem Elemente des Produktionscontrolling auf. 

Voraussetzungen Es sind keine Vorleistungen nötig. 

 
 

b. Internationales und Strategisches Management (Proff) 

Zugehörige Fächer 
• Bachelorseminar Internationales Management 

• Strategisches Management  

• Technologie- und Innovationsmanagement 

Wofür qualifiziert das 
Profil? 

Angesichts von Digitalisierung, (De)Globalisierung und Dekarbonisierung befinden sich 
viele Branchen in langfristigen Transformationsprozessen. Um sie zu gestalten, braucht 
es Erklärungen und Instrumente des internationalen Managements, des strategischen 
Managements und des Technologie- und Innovationsmanagements.  
 
Das Studienprofil „Internationales und Strategisches Management“ vermittelt theoreti-
sche und methodische Kenntnisse  

• zur Bearbeitung und Entwicklung internationaler Märkte, aber auch Steuerung 

von Tochtergesellschaften multinationaler Unternehmen,  

• zur Erzielung von Wettbewerbsvorteilen mit Strategien und Geschäftsmodellen 

– einzelner Unternehmen und der Zusammenarbeit in Netzwerken, sowie  

• zur Entwicklung und Markteinführung von Innovationen, in großen Unterneh-

men und in Start-ups. 

In den Lehrveranstaltungen werden Beispiele aus der Unternehmenspraxis präsentiert 
und diskutiert, im Bachelorseminar aktuelle Fragestellungen bezogen auf Ländermärkte 
oder/und multinationale Unternehmen erarbeitet. 
 
Absolventinnen und Absolventen werden qualifiziert für einen erfolgreichen beruflichen 
Ein- und Aufstieg in international tätigen Unternehmen, in Unternehmensberatungen 
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und Start-ups. Vermittelt wird nicht nur  Faktenwissen (das immer schneller veraltet), 
sondern auch soziale und interkulturelle Kompetenz.  
 
https://www.uni-due.de/iam/lehre_bachelor.php 

Voraussetzungen keine 

 
 

c. Nachhaltiges Produktionsmanagement (Geldermann) 

Zugehörige Fächer 
• Bachelorseminar Nachhaltiges Produktionsmanagement 

• Nachhaltiges Produktionsmanagement 

• Kostenmanagement und Controlling 

Wofür qualifiziert das 
Profil? 

In der betriebswirtschaftlichen Bachelor-Vertiefung „Produktionsmanagement“ im Studi-
engang Wirtschaftsingenieurwesen werden Methoden zur Analyse und Lösung von be-
triebswirtschaftlichen Problemen bei der Planung, Organisation und Optimierung von 
Produktionsprozessen und der damit verbundenen Wertschöpfungsnetzwerke vermit-
telt. 

Voraussetzungen keine 

 
 

d. Technologie- und Innovationsmanagement (Enkel) 

Zugehörige Fächer 
• Bachelorseminar Corporate Entrepreneurship und Start-up Zusammenarbeit 

• Technologie- und Innovationsmanagement 

• Strategisches Management  

Wofür qualifiziert das 
Profil? 

Das Fach Technologie- und Innovationsmanagement qualifiziert Absolventen, Innovati-
onsprozesse zu leiten, technologische Trends zu analysieren, strategisches Manage-
ment umzusetzen und in verschiedenen Branchen erfolgreich zu führen. Sie sind in der 
Lage, Projekte zu managen, innovative Ideen in tragfähige Geschäftsmodelle umzu-
wandeln, interdisziplinär zu arbeiten und komplexe Ideen verständlich zu kommunizie-
ren. Diese Qualifikationen eröffnen vielfältige Karrieremöglichkeiten in Industrie, For-
schung, Beratung und Start-up-Unternehmen und ermöglichen es, die technologische 
Zukunft zu gestalten und innovative Lösungen für die Welt von morgen zu schaffen. 
 
Siehe auch https://www.uni-due.de/imperia/md/content/innovation/vorstellung_mobi-
lit%C3%A4tslehrstuhl_enkel_sose21.pdf  

Voraussetzungen keine 

 
 

e. Studienprofil Energiewirtschaft (Weber) 

 

Zugehörige Fächer 
• Einführung in die Energiewirtschaft 

• Eines der beiden Seminare:  
- GAMS-Seminar, Bachelor 
- Literaturseminar Energiewirtschaft, Bachelor 

Sinnvolle Kombinati-
onsmöglichkeiten 

• Umweltökonomik und erneuerbare Energien 

Wofür qualifiziert das 
Profil? 

Im Studienprofil Energiewirtschaft steht die Analyse der verschiedenen Energiemärkte 
im Mittelpunkt – einschließlich ihrer Interdependenzen mit Technologien zur Nutzung 
von Wind- und Solarenergie, zur Energiespeicherung, zum Elektrizitätstransport usw.. 
 
Ebenso wird untersucht, wie die Energie- und Umweltpolitik die Ausgestaltung der 
Märkte beeinflusst und welche Optionen zur Lösung der drängenden klimapolitischen 
Herausforderungen zur Verfügung stehen. Auch die Spezifika von Unternehmens- und 
Haushalts-Entscheidungen im Energiebereich werden analysiert.  
Die zugehörigen Veranstaltungen verbinden theoretische Grundlagen mit praktischen 
Anwendungen und vermitteln wesentliche Konzepte aus der Energie-, Umwelt-, Res-
sourcen- und Regulierungsökonomik. 
 
Bei Energieunternehmen, aber auch in Beratungsunternehmen, bei Verbänden und in 

https://www.uni-due.de/iam/lehre_bachelor.php
https://www.uni-due.de/imperia/md/content/innovation/vorstellung_mobilit%C3%A4tslehrstuhl_enkel_sose21.pdf
https://www.uni-due.de/imperia/md/content/innovation/vorstellung_mobilit%C3%A4tslehrstuhl_enkel_sose21.pdf
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der Politik finden Absolventinnen und Absolventen vielfältige Einstiegsmöglichkeiten 
und gute Perspektiven für die berufliche Weiterentwicklung – und die Möglichkeit, das 
fundierte Wissen aus den Veranstaltungen in der Praxis anzuwenden. 

Voraussetzungen keine 

 
 

f. Studienprofil Management und Marketing (MSM) 

 

Zugehörige Fächer 
• Grundzüge des Handelsmanagements 

• Personalmanagement 

• Strategisches Marketing 

Wofür qualifiziert das 
Profil? 

Nach erfolgreichem Beenden dieses Studienprofils sind die Studierenden in der Lage, 

• auf Basis theoretischer und methodischer Fähigkeiten strategische und opera-
tive Fragestellungen des Marketings und des Managements von Handelsbetrie-
ben zu beschreiben, 

• Theorien und Modelle zur Analyse und Gestaltung komplexer Fragestellungen 
des Marketings und des Managements von Handelsbetrieben konzeptionell 
fundiert anzuwenden und kritisch zu bewerten, 

• im Rahmen von Fallbeispielen die gewonnenen Erkenntnisse in praktisches 
Marketinghandeln zu transferieren, 

• Kernbegriffe und Rahmenbedingungen des Personalmanagements zu benen-
nen, zu beschreiben und zu hinterfragen,  

• die Grundlagen der Personalführung darzustellen sowie ausgewählte Füh-
rungsstile auf der Basis von Führungsstiltheorien zu beschreiben, zu interpre-
tieren und zu bewerten sowie 

• die betriebswirtschaftliche Relevanz der Vorschriften des individuellen Arbeits-
rechts zu erklären sowie die gesetzlichen Vorschriften zu analysieren und in 
der betrieblichen Praxis anzuwenden. 

Voraussetzungen Es sind keine besonderen Vorleistungen nötig. 

 
 

g. Studienprofil Technology and Operations Management (MSM) 

 

Zugehörige Fächer 
• Operative Planung 

• Produktionsmanagement (MSM)     

• Service Operations 

Wofür qualifiziert das 
Profil? 

Nach dem erfolgreichen Absolvieren dieses Studienprofils sind die Studierenden in der 
Lage, 

• qualitative Methoden des Operations Research zur Vorbereitung optimaler Ent-
scheidungen zu analysieren und zu bewerten, 

• Theorien und Modelle zur Analyse und Gestaltung komplexer Fragestellungen 
entlang der Produktionskette konzeptionell fundiert zu hinterfragen und kritisch 
zu bewerten, 

• umfassende Basiskompetenzen im Management, integrierte Problemlösungen 
und Instrumentarien in den genannten Gebieten sicher zu beherrschen und zu 
entwickeln sowie 

• sich die grundlegenden Herausforderungen des Service Operations Manage-
ment bewusst zu machen und grundlegende Konzepte und analytische An-
sätze in neuen Situationskontexten anzuwenden, um Service Operations effek-
tiv und effizient zu gestalten und zu steuern. 

In den einzelnen Veranstaltungen des Studienprofils werden die jeweiligen Fragestel-
lungen aus einer theoretisch fundierten Perspektive betrachtet, adäquate Lösungskon-
zepte, Methoden und Verfahren gemeinsam erarbeitet und praxisorientiert angewen-
det. 

Voraussetzungen Es sind keine besonderen Vorleistungen nötig. 
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2. Studienprofile in der Vertiefung Maschinenbau (MB) 

a. Studienprofil Autonome Systeme (AS) 

Zugehörige Fächer 
• Informationstheoretische Grundlagen autonomer Systeme 

• Numerische Methoden und maschinelles Lernen 

• Produktionstechnik 

Wofür qualifiziert das 
Profil? 

Der Automatisierungstechnik kommt sowohl in der industriellen Wertschöpfung wie 
auch hinsichtlich der Fähigkeit, die meisten anderen Industriezweige als ‚Key Enabler‘ 
zu verändern, in Deutschland eine zentrale Schlüsselfunktion zu. Die klassische Auto-
matisierungstechnik setzt hierbei Methoden, Werkzeuge und Tools ein, deren methodi-
sche und technische Beherrschung heute Bestandteil vieler Studiengänge und inhalt-
lich notwendige Voraussetzung für die Regelung und Überwachung moderner komple-
xer Systeme von der Fahrzeug- bis zur Produktionstechnik sind. 
 
Der Studienschwerpunkt bereitet für Tätigkeiten in allen 
Wissenschafts- und Technologiebereichen in denen Automatisierungstechnik zum Ein-
satz kommt, vor, wie auch für die Produkt- und Prozessentwicklung, in denen Überwa-
chung und Monitoring angewandt wird um die Sicherheit von Mensch- und Umwelt bzw. 
Qualitätsanforderungen zu gewährleisten. 

Voraussetzungen keine 

 

 
b. Studienprofil Nachhaltige Energie- & Verfahrenstechnik (EVT) 

Zugehörige Fächer 
• Chemische Verfahrenstechnik 

• Strömungsmechanik 2 

• Thermodynamik 2 

Wofür qualifiziert das 
Profil? 

Das Studienprofil qualifiziert die Studierenden dazu, einerseits im Bereich der chemi-
schen Industrie, des Apparate- und Anlagenbaus sowie anderer stoffumwandelnden In-
dustrien (Lebensmitteltechnik, Pharmazeutische Industrie, ...) sowie andererseits im 
Bereich der Energietechnik zu arbeiten. Der Fokus liegt dabei im Bachelor-Studium auf 
den technischen Grundlagen für Prozesse, die in vielen aktuellen industriellen Anwen-
dungen eine große Rolle spielen, aber auch für den Umbau der Industrien hin zu einer 
nachhaltigen, ressourcenschonenden und klimaneutralen Produktion von großer Be-
deutung sind. So werden die in den Vorlesungen behandelten Berechnungsmethoden 
und Apparatekonzepte bei der Planung und dem Betrieb von Anlagen zur Herstellung 
von z.B. Kunststoffen, Medikamenten, Wasserstoff, Ammoniak, Biogas, usw. einge-
setzt. 

Voraussetzungen Insbesondere für die Veranstaltung "Chemische Verfahrenstechnik" sind solide Kennt-
nisse in der Chemie notwendig. Insofern ist die erfolgreiche Teilnahme an der Veran-
staltung "Chemie" (inkl. bestandener Prüfung) wünschenswert. 

 
 

c. Studienprofil Product Design & Engineering (PDE) 

Zugehörige Veranstal-
tungen 

• Numerische Methoden und maschinelles Lernen 

• Technische Mechanik 3 

• Produktentwicklung 

Wofür qualifiziert das 
Profil? 

Absolventen des Studienprofils PE haben viele Berufsmöglichkeiten. Sie arbeiten in der 
Produktentwicklung im Maschinenbau oder damit verbundenen Betrieben. Dort über-
nehmen sie kreative Aufgaben in Bereichen wie Berechnungen, Konstruktion, Quali-
tätssicherung und Organisation. Weitere Berufsfelder sind das technische Projektma-
nagement bis hin zum (technischen) Vertrieb. Die breite fachliche Ausbildung qualifi-
ziert sie auch für Führungspositionen. PE-Absolventen haben vielseitige Karrieremög-
lichkeiten, um ihre technischen Fähigkeiten einzusetzen. Sie entwickeln innovative Pro-
dukte, leiten Projekte oder arbeiten im Vertrieb. 

Voraussetzungen keine 
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d. Studienprofil Mechatronik (ME) 

Zugehörige Veranstal-
tungen 

• Aufbau und Programmierung von Computersystemen 

• Elektrische Maschinen 

• Modellbildung und Simulation 

Wofür qualifiziert das 
Profil? 

Das Profil Mechatronik bereitet Studierende auf moderne Felder der gesteuerten me-
chanischen Systeme wie autonomes Fahren, Robotik, Medizintechnik und intelligente 
Maschinen vor. Im Bachelor-Studiengang werden die ingenieurwissenschaftlichen 
Grundlagen hierzu gelegt, aus denen dann exemplarische Vertiefungen in einem brei-
ten Anwendungsspektrum gewählt werden können.  

Voraussetzungen Die Belegung von Physik ist wünschenswert.  

 
 

e. Studienprofil Vertiefungsrichtung: Nachhaltige und autonome maritime Systeme (NAMS) 

Zugehörige Veranstal-
tungen 

• Hydrodynamik nachhaltiger maritimer Systeme 1 

• Entwurf nachhaltiger und autonomer maritimer Systeme 1 

• Strukturfestigkeit nachhaltiger maritimer Systeme 1 

Wofür qualifiziert das 
Profil? 

Das Studienprofil qualifiziert die Studierenden, in den Bereichen Schiffs- und Offshore-
technik, Erneuerbare-Energien sowie der Automatisierung von Anlagen zu arbeiten. 
Die Absolventinnen und Absolventen sind in der Lage, maritime Systeme, mit besonde-
rem Fokus auf Schiffe sowie Anlagen für die Gewinnung von Energie aus Wind- und 
Wasserkraft, auszulegen, zu entwerfen, zu konstruieren und in ihrer Leistungsfähigkeit 
zu bewerten. In dem Bachelorstudiengang erhalten die Studierenden außerdem ein 
breites Basiswissen in den Bereichen Hydrodynamik und Strukturfestigkeit, welches sie 
dazu befähigt, Leistungsprognosen für Wasserfahrzeuge zu erstellen, Versuche zur Wi-
derstands- und Leistungsermittlung durchzuführen und zu begleiten sowie Berechnun-
gen für den Festigkeitsnachweis maritimer Systeme anzufertigen. Des Weiteren wer-
den Grundlagen autonomer Systeme vermittelt, mit denen die Studierenden befähigt 
werden, autonome Systeme bzw. Systeme mit einem hohen Automatisierungsgrad zu 
konzeptionieren. Diese Kenntnisse können im Rahmen von Wahlveranstaltungen ver-
tieft und entsprechend der persönlichen Neigungen ausgerichtet werden, so dass der 
Fokus der Qualifizierung noch stärker auf die Themenbereiche Automatisierung, nach-
haltige Antriebssysteme oder erneuerbare Energien gelegt werden kann. Das Studien-
profil qualifiziert zur Arbeit in Technologieunternehmen für erneuerbare Energien, nach-
haltige Antriebe und die Automatisierung maritimer Systeme sowie bei Werften, Klassi-
fikationsgesellschaften, Forschungsinstitutionen, Zulieferbetrieben, Ingenieurbüros, Be-
hörden und Betreibern maritimer Systeme (z. B., Schiffe und Offshore-Windenergiean-
lagen). Die in der Vertiefungsrichtung vermittelten Inhalte lassen darüber hinaus auch 
eine Betätigung im Bereich der Luftfahrt sowie im Bereich straßengebundener Fahr-
zeugsysteme zu. 

Voraussetzungen Für die Veranstaltung Strukturfestigkeit von Schiffen und Offshoreanlagen für erneuer-
bare Energien 1 ist eine erfolgreiche Teilnahme an der Veranstaltung Konstruktion von 
Schiffen und Offshoreanlagen für erneuerbare Energien wünschenswert, da in dieser 
bereits die Strukturkonzepte für maritime Systeme behandelt werden. 

 
 

f. Studienprofil Vertiefungsrichtung: Sustainable Metal Cycles (SMC) 

Zugehörige Fächer 
• Nachhaltige metallische Stoffkreisläufe 1 

• Theoretische Metallurgie 

• Umformtechnik 

Wofür qualifiziert das 
Profil? 

Die Entwicklung der globalen Wirtschaft hin zu einer Circular Economy ist die zentrale 
Aufgabe der kommenden Generationen. Vor diesem Hintergrund haben die Metalle be-
reits heute schon eine sehr große Bedeutung, da ihre Herstellung durch einen hohen 
Anteil an wieder eingesetzten Sekundärrohstoffen (recycled content) gekennzeichnet 
ist, die dem Wertstoffkreislauf so wieder zugeführt werden. Somit handelt es sich bei 
diesen Prozessen um absolute Zukunftstechnologien. In den nächsten 50 Jahren wird 
es die große Aufgabe auf der Welt sein, industrielle Prozesse weiter zu entwickeln, in 
denen möglichst in weitgehend geschlossenen Rohstoffkreisläufen und geringeren 
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Energieverbräuchen gearbeitet werden kann.  
 
Im Rahmen dieses Studienprofils werden den Absolventen Kenntnisse zu den unter-
schiedlichen Stoffkreisläufen zur nachhaltigen Herstellung von Metallen, den Möglich-
keiten des Recyclings und der volkswirtschaftlichen Bedeutung der Metalle in den di-
versen Wertschöpfungsketten vermittelt. Da Werkstoffe kontinuierlich weiterentwickelt 
werden, gibt es vielfältige Tätigkeiten in der Forschung. Vor dem Hintergrund der de-
mographischen Entwicklung gibt es exzellente Möglichkeiten als Führungskräfte in der 
Produktion zu arbeiten, wobei es sich dabei in der Regel um Prozesse handelt, die bei 
hohen Temperaturen stattfinden. Da diese Branche sehr stark mittelständisch geprägt 
ist, gibt es eine große Zahl von potentiellen Arbeitgebern. Bei der Rohstoffbeschaffung 
und dem Verkauf handelt es sich um internationale Geschäfte und somit bieten sich 
nach dem Abschluss dieses Studienprofils gute Möglichkeiten im Management interna-
tional tätig zu sein. 
 

Voraussetzungen Da es sich bei der Herstellung von Metallen um Hochtemperaturprozesse handelt, bei 
denen Metalle verflüssigt, behandelt und vergossen werden, bietet sich Wahl von Che-
mie in den ersten Semestern an.  

 
 

g. Studienprofil Vertiefungsrichtung: Technologien logistischer Systeme (TLO) 

Zugehörige Veran-
staltungen 

• Logistik und Materialfluss 1 

• Digitalisierung in der Produktion 

• Produktionstechnik 

Wofür qualifiziert das 
Profil? 

Das Studienprofil "Technologien logistischer Systeme" bereitet die Studierenden darauf 
vor, innovative Lösungen im Bereich der technischen Logistik zu entwickeln. Sie erlan-
gen das Wissen und die Fähigkeiten, digitale Tools und Methoden in der Logistik einzu-
setzen und logistische Prozesse effizient und nachhaltig zu optimieren.  

Zusätzlich werden die Studierenden auf die Herausforderungen der digitalen Transfor-
mation in der Produktion vorbereitet. Sie erhalten Kenntnisse über moderne Technolo-
gien wie das Internet der Dinge (IoT), Big Data, künstliche Intelligenz und Industrie 4.0. 
Die Studierenden lernen, wie diese Technologien Produktions- und Logistikprozesse 
verbessern und die Effizienz steigern können. 

Absolventinnen und Absolventen dieses Studienprofils haben vielfältige Karrieremög-
lichkeiten in Unternehmen der Logistikbranche, der produzierenden Industrie, in Bera-
tungsunternehmen oder in Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen. 

Voraussetzungen Studierende, die das Studienprofil "Technologien logistischer Systeme" belegen möch-
ten, sollten eine Affinität zu technischen Themenbereichen aufweisen. Zusätzlich wäre 
ein Interesse an mathematischen Modellen und analytischem Denken von Vorteil. 
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3. Studienprofile in der Vertiefung Elektrotechnik und Informationstechnik (EIT) 

a. Studienprofil Elektrische Energietechnik 

Zugehörige Veranstal-
tungen 

• Elektrische Energieversorgungssysteme 

• Elektrizitätswirtschaft 

• Grundlagen der elektrischen Energietechnik 

• Grundlagen der Hochspannungstechnik 

Wofür qualifiziert das 
Profil? 

Wirtschaftsingenieure/innen mit der Vertiefung Elektrische Energietechnik und Wirt-
schaft werden befähigt, in ihrem Beruf an der Weiterentwicklung nachhaltiger energie-
technischer Systeme und der Steigerung der Effizienz in den jeweiligen Unternehmen 
auf der Basis fundierter Kenntnisse aus beiden Bereichen mitzuwirken.  
Zukünftige Duisburg-Essener Wirtschaftsingenieure/innen sollen daher in ihrem Stu-
dium eine interdisziplinäre Wissensbasis erarbeiten, insbesondere die Grundlagen der 
Planung, des Entwurfs, der Einführung, des Betriebs und des Managements von ener-
gietechnischen Systemen und Organisationsformen mit der Fähigkeit zur Vorhersage 
und Bewertung des Verhaltens und der Auswirkung solcher Systeme.  
Hierbei finden Fragen des Managements von Nachhaltigkeit bzw. von Zukunftsbestän-
digkeit der Energietechnologien, in Übereinstimmung mit den EU-Zielsetzungen, in den 
Lehrveranstaltungen besondere Berücksichtigung. 

Voraussetzungen Es wird nachdrücklich empfohlen, die Veranstaltung Physik zu belegen. 

 
 

b. Studienprofil Informationstechnik 

Zugehörige Veranstal-
tungen 

• Microwave and RF-Technology  

• Nachrichtentechnik 

• Optische Übertragungstechnik  

• Digitale Regelung 

Wofür qualifiziert das 
Profil? 

In der Vertiefung „Informationstechnik und Wirtschaft“ werden daher einerseits betriebs-
wirtschaftliche Grundlagen vermittelt, andererseits technische Grundlagen aus den 
elektrotechnisch orientierten Teilgebieten Nachrichtentechnik, technische Informatik 
und Automatisierungstechnik. Damit bietet sich den Absolventen ein breites Spektrum 
von zukunftsträchtigen Tätigkeiten in zahlreichen Branchen. 

Unternehmen diverser Branchen sind durch einen möglichst durchgängigen Informati-
onsverbund von den betriebswirtschaftlichen Geschäftsprozessen bis zu den techni-
schen Transport-, Speicher- und Umwandlungsprozessen gekennzeichnet. Zum Planen 
und zum Betreiben eines solchen Informationsverbundes sind einerseits betriebswirt-
schaftliche Kenntnisse erforderlich, andererseits technische Kenntnisse aus Informa-
tions- und Kommunikationstechnik sowie Automatisierungstechnik, wozu auch das Ver-
stehen der technischen Prozessabläufe gehört. 

Ein anderer Aspekt sind Tätigkeiten in Unternehmen, die nachrichtentechnische, infor-
mationstechnische oder automatisierungstechnische Geräte entwickeln und herstellen 
und entsprechende Systeme und Anlagen projektieren. Auch hier gibt es zahlreiche Tä-
tigkeiten an der Schnittstelle zwischen Technik und Betriebswirtschaft. Beispielsweise 
müssen viele Entscheidungen auf der Basis von Überlegungen zu Kosten, Marktrisiken, 
technischen Risiken, aber auch unter Berücksichtigung von technischen Regeln und 
Vorschriften sowie von Aspekten der Umwelt und der sozialen Verträglichkeit getroffen 
werden. 

Voraussetzungen Es wird nachdrücklich empfohlen, die Veranstaltung Physik zu belegen. 
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